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Der Bundespräsident unterstrich die besondere Rolle der Freien Wohl-
fahrtspflege in der Gesellschaft und betonte die Bedeutung der Verbände 
bei der Daseinsvorsorge in Deutschland. Der vorhandene Wettbewerb 
zwischen den Verbänden, aber auch mit privaten Anbietern, habe zu  
einem Wettstreit der Ideen und der Qualität geführt. Davon profitierten 
alle, der Staat und der einzelne Bürger. Der Wettbewerbsgedanke solle 
aber nicht dazu führen, dass der Einzelne nicht mehr als Individuum 
wahrgenommen werde.  
 
Die Präsidenten und Vorsitzenden konnten im Rahmen dieses Gesprächs 
die verschiedenen Maßnahmen vorstellen, die die Verbände zur Absiche-
rung der Freien Wohlfahrtspflege in einer europäischen Verfassung ergrif-
fen haben. Intensive Gespräche mit Mitgliedern des Konvents, die 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein für öffentliche und private 
Fürsorge, Gespräche mit Kommunen, die Arbeit im Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss und die Beteiligung an nationalen Aktionsplänen sowie die 
Begleitung der Prozesse der offenen Koordinierung zeigten das Bemühen 
der Freien Wohlfahrtspflege, zwar einerseits das europäische Sozialmodell 
zu unterstützen, andererseits aber auch die Besonderheiten der Freien 
Wohlfahrtspflege sichtbar zu machen.  
 
Neben den europäischen Fragestellungen sprachen die Verbände auch 
über die besondere Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements in 
der Gesellschaft. Das zivilgesellschaftliche Engagement nehme keine  
Arbeitsplätze weg, fördere das Zusammenleben und verhindere die  
Ausgrenzung.  
 
BAGFW-Präsident Gohde äußerte sich abschließend hoffnungsvoll: Die 
Frage der sozialen Dimension werde inzwischen immer mehr in die Diskus-
sion eingebunden. An dieser Stelle lägen die bedeutenden Potentiale der 
Verbände. Bundespräsident Rau sagte in diesem Zusammenhang im  
Rahmen seiner Möglichkeiten Unterstützung der Verbände zu.  
 
 
 
Qualitätsmanagement: Unerlässliches Arbeitsfeld in der Zukunft 
 
 
Das Handlungsfeld „Qualitätsmanagement“ bildete für die BAGFW einen 
wesentlichen Arbeitsschwerpunkt der letzten Jahre. Qualitätsmanage-
ment stellt einen idealen Ausgangspunkt für eine Stärkung der Selbstver-
waltungsfähigkeit dar. Qualitätsmanagement schafft Transparenz,  
Verbindlichkeit und Überprüfbarkeit.  
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Im Jahr 2001 hatte der BAGFW-Vorstand eine Projektgruppe eingesetzt 
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der Wohlfahrtsverbände und die Koor-
dination in Fragen des Qualitätsmanagements zu verstärken, um Syner-
gieeffekte zu erzielen und ein evtl. gemeinsames Vorgehen bei der 
Umsetzung der einzelverbandlichen QM- und Zertifizierungsvorhaben 
bzw. Aktivitäten zu erreichen.  
 
Aufgrund der Arbeiten in dieser Projektgruppe fand am 05. Juni 2002 eine 
BAGFW-Fachtagung „Qualitätsmanagement – als Ausgangspunkt zur 
Stärkung der Selbstverwaltungsfähigkeit der BAGFW“ statt. Dort waren 
die Realisierungsmöglichkeiten dieser Zielvorstellung zu überprüfen. Als 
Ziele hatte der Vorstand formuliert:  
 

- Stärkung der Selbstverwaltungsfähigkeit der BAGFW 

- Erreichung von Synergieeffekten durch Koordination und Zusam-
menarbeit und Beschreibung der Bedingungen zur Zielerreichung 

 
In dieser Fachtagung arbeiteten Fachkräfte der Wohlfahrtsverbände auf 
Bundesebene in Fragen des Qualitätsmanagements und aus den Bereichen 
der Fachpolitik sowie Entscheidungsträger der Verbände wesentliche  
Diskussionsergebnisse heraus, die letztlich vom BAGFW-Vorstand gebilligt 
wurden. Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege einigten sich 
darauf, künftig auf dem Handlungsfeld Qualitätsmanagement ihre Kräfte 
stärker zu bündeln. Durch eine verlässliche Kooperation sollen arbeits-
feldübergreifend wohlfahrtspflegerische Leistungs- und Qualitätsziele,  
-anforderungen und -verfahren vereinbart werden. Diese sollen als Grund-
lagen für die weitere Entwicklung in den jeweiligen Arbeitsfeldern  
dienen. Die Einigung der Wohlfahrtsverbände in dieser Frage bedeutete 
einen großen Schritt hin zu verbindlicheren Qualitätsanforderungen.  
Präsident Gohde erklärte dazu: „Mit diesen verbindlichen Qualitätsanfor-
derungen wollen wir zum einen eine Garantiezusage an die Nutzerinnen 
und Nutzer sozialer Dienste und Einrichtungen der Verbände sowie an die 
Kostenträger geben. Zum anderen wollen wir der Politik und der Öffent-
lichkeit zeigen, dass die Freie Wohlfahrtspflege es versteht, Qualität in 
transparenten Prozessen zu gestalten, weiterzuentwickeln, in die Praxis 
umzusetzen und sich danach auch extern überprüfen zu lassen. Die 
BAGFW wird dabei eine stärkere Rolle als bisher einnehmen. Qualitätsma-
nagement schafft Transparenz, Verbindlichkeit und Überprüfbarkeit und 
stellt deshalb einen idealen Ausgangspunkt für eine Stärkung der Selbst-
verwaltungsfähigkeit der BAGFW dar.“ 
 
Die Arbeiten im Bereich Qualitätsmanagement werden auch in der  
Zukunft verstärkt fortgesetzt. So wird in der BAGFW eine Projektstelle 
eingerichtet, die sich mit Fragen der Qualitätssicherung und des Quali-
tätsmanagements auf BAGFW-Ebene befassen wird.  
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Über den Diskussionsstand im Detail gibt auch der Bericht aus der Projekt-
gruppe „Qualitätsmanagement“ Auskunft. 
 
 
 
Solidaritätsbesuch einer BAGFW-Delegation in Israel 
 
 
Die Präsidenten und Vorsitzenden der Wohlfahrtsverbände verbindet eine 
enge Freundschaft mit dem Land Israel. So fanden des Öfteren Israelreisen 
des BAGFW-Vorstandes statt, um dort den Kontakt mit Politikern zu inten-
sivieren und Besuche in sozialen Einrichtungen abzustatten.  
 
Angesichts der sehr schwierigen Situation in Israel fand Anfang September 
ein Solidaritätsbesuch einer BAGFW-Delegation statt. Die Teilnehmer  
bewerteten diesen eindrucksvollen Besuch wie folgt: „Deutschland ist der 
wichtigste und verlässlichste Freund Israels in Europa.“ Diese angesichts 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht selbstverständliche Wertschät-
zung unseres Landes zog sich wie ein roter Faden durch die zahlreichen 
Begegnungen und Gespräche der Israelreise. Damit wurde zum einen der 
Delegation herzlich gedankt für ihren Besuch in einer Zeit, in der wegen 
der angespannten Sicherheitslage internationale Treffen zumeist abge-
sagt werden und der Tourismus fast vollständig zum Erliegen gekommen 
ist. Zum anderen wurde auf diese Weise sowohl von den Regierungsver-
tretern als auch übereinstimmend von den übrigen Gesprächspartnern der 
deutsche Beitrag zur Lösung des Nahostkonflikts gewürdigt. Dass 80 % 
der Jugendlichen, die als Freiwillige ihren Dienst oder Zivildienst in einer 
sozialen Einrichtung in Israel absolvieren, aus Deutschland kommen und 
dort eine hervorragende Arbeit leisten, ist ein weiterer Grund für die  
überaus positive Wertschätzung Deutschlands.  
 
Alle Gesprächspartner haben die Delegation mit herzlicher Dankbarkeit 
aufgenommen. Die Zusammensetzung der Delegation aus der BAGFW, 
der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden war für das positive 
Echo sehr wichtig. Durch die mittlerweile 10-jährige Besuchstradition sind 
überaus verlässliche und freundschaftliche Beziehungen gewachsen, die es 
zu pflegen und auszubauen gilt. Daher bestehen bereits weitere Planun-
gen für eine Israelreise im Herbst 2003. 
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Deutscher Sozialpreis 2002 verliehen – Bundesministerin Renate 
Schmidt und Intendant Ernst Elitz danken Journalisten und Wohl-
fahrtsverbänden 
 
 
Im Rahmen einer Festveranstaltung wurde am 13. November 2002 in  
Berlin der „Deutsche Sozialpreis 2002“ verliehen. Im Beisein von Bundes-
ministerin Renate Schmidt zeichnete BAGFW-Präsident Jürgen Gohde 
Journalisten in den Sparten Print, Hörfunk und TV aus.  
 
Bundesministerin Schmidt hob in ihrem Grußwort vor 200 Gästen die  
besondere Rolle der Wohlfahrtspflege hervor: „Wohlfahrtsverbände sind 
in einer Zivilgesellschaft unverzichtbar: als moderne Dienstleister und als 
Anwälte für die Schwachen.“ Die Ministerin nutzte zudem die Gelegen-
heit, die geplanten Schwerpunkte ihrer Politik in den nächsten vier Jahren 
kurz darzustellen und bis in den späten Abend Gespräche mit den Gästen 
zu führen. 
 
Ernst Elitz, Intendant des DeutschlandRadios, verwies in seiner Festrede 
auf die besondere Rolle von Journalisten in der Gesellschaft. „Soziale 
Werte werden nicht an der Börse gehandelt. Es ist unsere Aufgabe als 
Journalisten, über die soziale Realität vorurteilsfrei zu berichten – und so 
solidarisches Verhalten zu fördern“, so Elitz.  
 
Die Gäste aus Politik, Medien und Wohlfahrtspflege hatten die Möglich-
keit, die ausgezeichneten Beiträge in Ausschnitten kennen zu lernen und 
die Preisträger im Anschluss an die Verleihung zu ihren Beweggründen 
und Erfahrungen zu befragen. In der Sparte „Print“ zeichnete die Jury 
den Gemeinschaftsbeitrag „Auguste“ von Dr. Michael Brettin, Dr. Jürgen 
Broschart und Peter Granser aus. Der Beitrag widmet sich der Alzheimer 
Krankheit und erschien in der Zeitschrift „GEO“. In der Sparte Hörfunk 
erhielt Burkhard Plemper die Auszeichnung für seinen Beitrag „Leben bis 
zum letzten Atemzug – Leben auf einer Palliativstation“, gesendet im 
Norddeutschen Rundfunk. Britta Wandaogo wurde für ihren Beitrag 
„Liebe schwarz-weiß“ in der Sparte „TV“ ausgezeichnet. Der Film wurde 
im Westdeutschen Rundfunk gesendet und handelt von einer binationa-
len Beziehung. 
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Die Freie Wohlfahrtspflege – Profil und Leistungen 
BAGFW veröffentlicht Buch im Lambertus-Verlag 
 
 
Mit der Veröffentlichung „Die Freie Wohlfahrtspflege – Profil und  
Leistungen“ stellen die sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge eine neue Gesamtdarstellung ihrer Werteorientierung, ihres Dienstleis-
tungsspektrums sowie ihrer Erwartungen und Gestaltungsvorschläge zur 
Weiterentwicklung einer europäischen Zivilgesellschaft vor. 
 
Die hohe Zahl der in Deutschland von den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege erbrachten Dienstleistungen sowie ihre Bedeutung für die 
allgemeine Beschäftigungslage und die volkswirtschaftliche Entwicklung 
sind Fakten, die für ein erfolgreiches Handeln unter Wettbewerbsbedin-
gungen im sog. Dritten Sektor stehen.  
 
Die gegenwärtige Situation ist aber auch Ausgangspunkt selbstkritischer 
Reflexion und stetiger Weiterentwicklung: Wenn es darum geht, im  
täglichen Zusammenwirken mit den Menschen, welche die Dienste der 
Freien Wohlfahrtspflege in Anspruch nehmen, neue Hilfekonzepte und 
Dienstleistungen zu erarbeiten sowie auf der Ebene eines zusammen-
wachsenden Europas und einer zunehmenden weltweiten Verknüpfung 
die soziale Dimension mit Ideen und Leben zu füllen, müssen die sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Prozesse immer wieder einer Gesamt-
schau standhalten können.  
 
Das Buch versteht sich als Information über die Freie Wohlfahrtspflege 
sowie als Diskussionsbeitrag zur Weiterentwicklung und Verbesserung 
wohlfahrtsverbandlichen Engagements. Es macht deutlich, dass die Ziel-
setzungen der Verbände weit über das reine Angebot qualifizierter 
Dienstleistungen hinausgehen. 
 
„Die Freie Wohlfahrtspflege – Profil und Leistungen“, 205 Seiten,  
Lambertus-Verlag, 2002, 12,50 Euro, ISBN 3-7841-1431-8 
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Wohlfahrtsverbände sind „Auf dem besten WWW.eg!“ 
Wettbewerb für den chancengleichen Einstieg ins Internet 
 
 
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) hat die BAGFW den Wettbewerb „Auf dem besten WWW.eg!“ 
durchgeführt. Der Wettbewerb war Teil der Bundesregierungsinitiative 
„Internet für Alle“, die den chancengleichen Zugang aller gesellschaftli-
chen Gruppen zum Internet ermöglichen will. 
 
Im Rahmen des Wettbewerbs unterstrich BAGFW-Präsident Jürgen Gohde 
die Bedeutung von Internetkursen unter den Angeboten in der Wohl-
fahrt: „Der Aufbruch ins Informationszeitalter des 21. Jahrhunderts stellt 
nun an die Wohlfahrtsverbände die Anforderung, im Rahmen des Betreu-
ungsangebotes neue Wege einzuschlagen und so ihren Beitrag zur digita-
len Integration der Gesellschaft zu leisten.“ 
 
Neben dem speziell für benachteiligte Jugendliche ausgeschriebenen  
Sonderpreis galt der Wettbewerb insbesondere der Anerkennung und 
dem Engagement von Internetprojekten in der Freien Wohlfahrtspflege. 
Über 100 Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege aus ganz Deutsch-
land haben sich an dem Wettbewerb beteiligt und beeindruckende  
Konzepte vorgestellt. Bei der Preisverleihung am 15. August 2002 in Berlin 
wurden bundesweit Preise im Gesamtwert von 21.000 Euro vergeben. Die 
Preise wurden von der Initiative D21 gespendet. 
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BERICHT DER EU-VERTRETUNG, Brüssel 
(einschließlich Europaausschuss) 
 
 
Die Diskussion über die europäische Rolle der Wohlfahrtsverbände und 
der von ihnen angebotenen sozialen Dienste im Verhältnis zu Staat, Markt 
und Wettbewerb hat sich im Jahre 2002 fortgesetzt und insbesondere 
durch die Beratungen des Konvents zur Zukunft Europas vertieft. 
 
 
 
Konvent zur Zukunft Europas 
 
 
Seit Februar berät der vom Europäischen Rat in Laeken eingesetzte  
Konvent zur Zukunft Europas über die Neuordnung der Europäischen  
Union. Es geht um die demokratischen Herausforderungen Europas, seine 
neue Rolle in einer globalisierten Welt, aber auch um die Erwartungen der 
Bürger. Um den Herausforderungen einer erneuerten Union gerecht  
werden zu können, soll der Konvent Fragen der besseren Verteilung und 
Abgrenzung der Zuständigkeiten prüfen, eine Vereinfachung der Instru-
mente anregen, Vorschläge für mehr Demokratie, Transparenz und  
Effizienz unterbreiten und einen Verfassungsvertrag vorbereiten 
 
Nach einer ersten Anhörungsphase wurden ab September Vorschläge  
analysiert und bewertet. Ein Vorentwurf für einen Verfassungsvertrag 
wurde Ende Oktober vorgelegt. Dieser bildete ein erstes Gerüst für die 
zukünftige Verfassung. In der letzten Phase schließlich sollen Vorschläge 
für einen „Verfassungsvertrag“ erarbeitet werden, der den Staats- und 
Regierungschefs zur Entscheidung in der Regierungskonferenz 2004  
vorgelegt werden soll. 
 
Im Unterschied zum Grundrechte-Konvent, bei dem anhand von Textent-
würfen eine konkrete Diskussion und Beteiligung möglich war, wurde die 
Debatte im Hinblick auf die Zielsetzung und Struktur zunächst als diffus 
und unklar empfunden. Vielen erschien sie nicht offen genug. Von Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) kam außerdem die Kritik, dass eine zu 
geringe bzw. nicht ausreichende Gelegenheit zur Anhörung gegeben 
wird. 
 
Die NGOs bemühten sich auf europäischer Ebene deshalb, sich in den  
Diskussionsprozess einzubringen. Die europäischen NGOs aus den Berei-
chen Umwelt, Soziales, Entwicklung und Menschenrechte richteten eine 
Kontaktgruppe ein, die den Dialog suchen und die spezifischen Anliegen 
ihrer Mitgliedsorganisationen in den Konvent transportieren soll.  
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Die Diskussion über die europäische Rolle der Wohlfahrtsverbände und 
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss verstand sich von  
Anfang an als Mittler zwischen dem Konvent und der organisierten Zivil-
gesellschaft. Er hat deshalb einen strukturierten Dialog entwickelt, in  
dessen Rahmen verschiedene Formen der Zusammenarbeit stattfinden, 
und zwar mit 
 

- den im Ausschuss vertretenen Organisationen der Zivilgesellschaft, 

- den in einzelnen Mitgliedsstaaten bestehenden Wirtschafts- und  
Sozialräten, 

- den Organisationen der Zivilgesellschaft in den Beitrittsländern 

- sowie dem Forum und den europäischen Netzen der organisierten 
Zivilgesellschaft. 

 
Nicht zuletzt den Bemühungen der verschiedenen sozialen Akteure war es 
zu verdanken, dass der Konvent die Idee einer Anhörung der „Zivilgesell-
schaft“ aufgriff. In diesem Rahmen wurden auch die wohlfahrtsverbandli-
chen Positionen zu den Bereichen „Ziviler Dialog“, „Europäische 
Sozialpolitik“ und „Wettbewerb“ über ihr europäisches Netzwerk  
ETWelfare eingebracht.  
 
Die BAGFW hat ihre Erwartungen an einen Europäischen Verfassungsver-
trag im Rahmen des ebenfalls eingerichteten Forums zur Beteiligung der 
Zivilgesellschaft formuliert und sich an der gemeinsamen Positionierung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden beim Deutschen Verein für  
öffentliche und private Fürsorge beteiligt. Zugleich hat der ETWelfare  
einen von der BAGFW vorbereiteten Formulierungsvorschlag (s. u.) einge-
bracht.  
 
Im sozialen Sektor konnte zwischen den beteiligten Verbänden und Orga-
nisationen auf europäischer Ebene eine hohe Übereinstimmung im Hin-
blick auf die Rolle, Bedeutung und notwendige Unterstützung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft in Europa festgestellt werden.  
 
- Es wird ein institutionalisierter ziviler Dialog gefordert, der regelmäßige 
Konsultationen und die Beteiligung an europäischen Entscheidungspro-
zessen ermöglicht. Aus Sicht der Wohlfahrtsverbände könnte dabei die 
Erklärung Nr. 23 des Vertrages von Maastricht eine Grundlage dieses  
Dialogs werden, um die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den lokalen 
und regionalen Trägern sozialer Dienste zu festigen.  
 
- Im Vertrag soll eine eigenständige sozialpolitische Zielbestimmung auf-
genommen werden, in der sich die Mitgliedsstaaten zu einem bürgerna-
hen Sozial- und Gesellschaftsmodell bekennen, das ein hohes Maß an 
sozialem Schutz sicherstellt. Europa darf sich nicht nur wirtschaftlich und 
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politisch definieren, sondern muss sich auch als soziale Größe unter  
Berücksichtigung der Vielfalt einzelstaatlicher Gepflogenheiten darstellen. 
Die Bedeutung von Non-Profit-Organisationen und der besondere Charak-
ter der von ihnen erbrachten sozialen Leistungen müssen anerkannt  
werden. 
 
- Die Charta der Grundrechte muss rechtsverbindlicher Bestandteil eines 
Verfassungsvertrags werden. Damit würden individuelle Rechte der  
Bürger unmittelbar mit den konstitutiven Elementen der Europäischen  
Union verknüpft. Ein individuelles Recht auf soziale Sicherheit (Art. 34) 
und auf angemessenen Zugang zu sozialen Diensten (Art. 36) ermöglicht 
lokalen und bürgernahen Strukturen die freie Entfaltung bei der Erbrin-
gung sozialer Dienste entsprechend den Traditionen der jeweiligen  
Mitgliedsstaaten. 
 
- Im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung und deren zuneh-
mender Bedeutung für die Umsetzung sozialpolitischer Ziele sind Rege-
lungen für mehr Transparenz und Beteiligung zu verankern. 
Beteiligungsmöglichkeiten der Gemeinschaftsorgane, des Parlaments und 
der Organisationen der Zivilgesellschaft müssen sichergestellt werden. 
 
 
 
Daseinsvorsorge und soziale Dienste 
 
 
Die seit dem Rat von Nizza (Dezember 2000) diskutierte Prüfung der Präzi-
sierung und Konsolidierung der Leistungen der Daseinsvorsorge durch die 
Kommission ist noch nicht abgeschlossen. Sowohl beim Europäischen Rat 
in Laeken (Dezember 2001) als auch in Barcelona (März 2002) wurde der 
Prüfauftrag bekräftigt. 
 
Zum einen soll die Zweckmäßigkeit eines Vorschlags für eine Rahmenricht-
linie für die in Art. 16 EGV genannten Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse geprüft werden – zum anderen Leitlinien für 
staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen. 
 
Die Kommission sieht noch erheblichen Diskussions- und Konsultationsbe-
darf und hat sich deshalb entschlossen, zunächst ein Grünbuch vorzule-
gen, in dem die Möglichkeiten der Ausarbeitung einer Rahmenrichtlinie 
und die damit zusammenhängenden Fragen und Probleme diskutiert 
werden. Parallel zur Vorbereitung des Grünbuchs werden die Arbeiten zur 
Frage der staatlichen Beihilfen fortgeführt. Die aktuellen Entwicklungen 
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sozialem Schutz sicherstellt. Europa darf sich nicht nur wirtschaftlich und 



Generalsekretariats und der Generaldirektion „Beschäftigung und Sozia-
les“ erörtert. 
 
Auf der Grundlage eines von der Generaldirektion „Wettbewerb“ vorbe-
reiteten Non-Papers waren die Regierungen aufgefordert, ihre Auffassun-
gen darzulegen. Der Ausschuss hat auf eine detaillierte Stellungnahme 
verzichtet und gegenüber dem BMFSFJ betont, dass es sich bei dem Papier 
um eine Verdeutlichung der Begrifflichkeiten im Bereich der Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse handelt. Diese erfolgt 
allein auf der Grundlage bestehender Kommissionsverlautbarungen und 
EuGH-Rechtsprechung, ohne sie inhaltlich weiterzuentwickeln. Zudem 
zeigt die Subsumierung ausschließlich der Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse unter den hier neu geprägten Begriff der  
„gemeinwirtschaftlichen Dienste“, dass der Bereich der sozialen Dienste 
von den gemeinwirtschaftlichen Diensten nicht erfasst sein soll.  
 
Im Hinblick auf die weitere Vorbereitung des Grünbuchs wurde der  
Kommission ein vom Ausschuss vorbereiteter Beitrag zur freigemeinnützi-
gen Wohlfahrtspflege in Deutschland zugeleitet. Darin wurden Erläute-
rungen gegeben zu verschiedenen Stichworten, wie Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Beihilfepolitik, Grundbedingungen für EU-Regelungen, 
Europäisches Sozialmodell, Bedeutung für die Gesellschaft und die  
Betroffenen, Zivilgesellschaft und freiwilliges Engagement für Bürgerin-
nen und Bürger, Werte und Leitbilder sowie Bedeutung, Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zur gewerblichen Wirtschaft, und Forderungen 
entwickelt. 
 
 
 
Europäische Sozialpolitik 
 
 
Umsetzung der Sozialpolitischen Agenda 
Mit der Sozialagenda wurde ein Fahrplan der EU zur Modernisierung und 
Verbesserung des europäischen Sozialmodells durch Investitionen in  
Menschen und Aufbau eines aktiven Wohlfahrtsstaates etabliert. In ihrem 
Anzeiger über die Umsetzung der Agenda hat die Kommission zu Beginn 
des Jahres ausführlich die sozialpolitischen Schritte dargestellt und  
verdeutlicht, wie die Gemeinschaftsinstrumente zusammenwirken  
können, damit sich die strategischen Zielsetzungen verwirklichen lassen. 
Wesentliche Ziele sind 

- die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, 

- die Bewältigung des notwendigen Wandels in der Arbeitswelt, 

- die Förderung der sozialen Integration, 
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- die Modernisierung des Sozialschutzes, 

- die Förderung der Gleichstellung sowie  

- die Vorbereitung der Erweiterung. 

 
In diesem Rahmen bereitete die Kommission weitere Aktivitäten vor, die 
u. a. auf folgende Themen eingehen: Verbesserung von Qualifikation und 
Mobilität; Verstärkung der Erwerbsbeteiligung und Förderung des aktiven 
Alterns; Weiterentwicklung der Europäischen Beschäftigungsstrategie und 
des Lissabon-Prozesses; Fortsetzung des Verfahrens der offenen Koordi-
nierung im Bereich der sozialen Integration; Verbesserung der Qualität 
der Gesundheitsversorgung und der Langzeitpflege. 
 
Der Ausschuss hat sich mit den verschiedenen Initiativen auseinander  
gesetzt und Verfahren zur weiteren Bearbeitung auf Verbandsebene 
vereinbart. 
 
 
Migrationspolitik 
Die Initiativen zur Umsetzung der Grundlagen einer gemeinsamen Asyl- 
und Migrationspolitik wurden 2002 fortgesetzt, jedoch mit mäßigem  
Erfolg. Der Europäische Rat in Sevilla erinnerte daran, dass eine gemein-
same Politik der Europäischen Union in den Bereichen Asyl und Einwande-
rung entwickelt werden muss. Er forderte den Rat nachdrücklich unter 
Angabe eines Zeitplans auf, die zur Beratung vorliegenden Vorschläge  
voranzutreiben. Im Hinblick auf die Migrationsströme wird betont, die 
Ausgewogenheit zwischen einer Politik der Integration rechtmäßig auf-
hältiger Einwanderer einerseits und einer Asylpolitik, die internationale 
Übereinkünfte beachtet und die entschlossen illegale Einwanderung und 
Menschenhandel bekämpft, andererseits zu beachten.  
 
Die BAGFW hat die Diskussion durch die Fortschreibung der BAGFW-
Dokumentation begleitet (Stand: August 2002) und sich an einzelnen  
Stellungnahmen, die der Wirtschafts- und Sozialausschuss erarbeitete,  
beteiligt.  
 
Auf nationaler Ebene wird es weiterhin von Bedeutung sein, von verband-
licher Seite die europäische Dimension im Hinblick auf die bundesdeutsche 
Position und Debatte über die Zuwanderung einzubringen. 
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Projekte 
 
 
Eine der wesentlichen sozialpolitischen Herausforderungen in der EU ist 
die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung. Im Frühjahr wurde das  
entsprechende europäische Aktionsprogramm ausgeschrieben. Mit dem 
Programm sollen EU-weite Aktionen zur Förderung der Kooperationen 
zwischen den Mitgliedsstaaten bei der Bekämpfung der sozialen Ausgren-
zung unterstützt werden. Es soll 
 

- das Verständnis über den Prozess zur Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung verbessern, 

- zum Austausch von Politiken und gegenseitigem Lernen beitragen, 

- zur Entwicklung von Erfahrungen und Förderung von Innovationen 
beitragen. 

 
Das europäische Netzwerk ETWelfare beteiligt sich an einem von der 
Kommission genehmigten Projekt zur transnationalen Zusammenarbeit, 
das von vier europäischen Netzen aus dem Verbandsbereich vorbereitet 
und mit 12 Partnern beantragt wurde. Es hat zum Ziel, sich an der Ent-
wicklung von Indikatoren zu beteiligen, die Zugang und Qualität sozialer 
Dienste messen. Grundgedanke ist dabei, dass soziale Dienste einen  
wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung leisten, 
wenn sie für alle zugänglich sind und über eine gewisse Qualität verfü-
gen. Ebenso sollen die Bedeutung der Nationalen Aktionspläne für die 
Eingliederung bekannt gemacht sowie Beispiele gelungener Praxis der 
Einbindung der Partner in die Entwicklung der Nationalen Aktionspläne 
ausgetauscht werden.  
 
 
 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
 
 
Die Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gräfin Soscha zu  
Eulenburg, ist für eine weitere vierjährige Amtszeit bis zum September 
2006 zum Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses ernannt wor-
den.  
 
Gräfin zu Eulenburg war Berichterstatterin für die Stellungnahme zur  
Offenen Koordinierung in der Migrations- und Asylpolitik, die in enger 
Zusammenarbeit mit der EU-Vertretung vorbereitet wurde. 
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Darüber hinaus wirkte sie bei der Vorbereitung der Stellungnahmen zum 
Grünbuch über die Entschädigung von Opfern für Straftaten, zu den  
Sozialindikatoren, zu den Leistungen der Daseinsvorsorge sowie über eine 
Gemeinschaftspolitik zur Rückkehr illegal aufhältiger Personen mit. 
 
Verabschiedet wurde die unter ihrer Federführung erarbeitete Initiativ-
stellungnahme zur Hospizarbeit als Beispiel für freiwillige Tätigkeit in  
Europa. Darin werden folgende Anregungen gegeben: 
 
1. Die Politik zur Förderung der freiwilligen Tätigkeit muss – ausgehend 

von dem Internationalen Jahr der Freiwilligen 2001 – nachhaltig die 
Realität des freiwilligen Engagements anerkennen und den Dialog 
zwischen den unterstützenden Verbänden, den Behörden und den 
übrigen gesellschaftlichen Einrichtungen erleichtern. 

2. Es müssen Foren und/oder Freiwilligenbörsen mit detaillierten Infor-
mationen über die vielfältigen Möglichkeiten und Arbeitsfelder frei-
williger Arbeit auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene 
eingerichtet werden.  

3. Als Grundlage erfolgreicher freiwilliger Arbeit müssen zur Erfüllung 
der Aufgaben die finanziellen und personellen Voraussetzungen zur 
Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung und Begleitung während des 
Einsatzes gegeben sein. 

4. Die Grundlagen freiwilligen Engagements wie Motive, Auswirkungen 
von Rahmenbedingungen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 
freiwilligen Tätigkeitsfelder, Unterschiede und Gemeinsamkeiten  
regionaler, nationaler und europäischer Freiwilligenarbeit u. a. sind 
zu ermitteln.  

5. Die Entwicklung freiwilligen Engagements von einer Basisbewegung 
zu einem selbstorganisierten Netzwerk muss am Beispiel der Hospiz-
arbeit im Hinblick auf die Chancen und Gefahren für das freiwillige 
soziale Engagement durch Forschung begleitet und reflektiert  
werden.  

6. Die Kontinuität von Organisation, Verwaltung und Grundberatung 
freiwilligen Engagements muss durch ein Minimum von hauptamtli-
cher Präsenz sichergestellt werden.  

7. Freiwilliges Engagement darf sich nicht zum Nachteil der Freiwilligen 
auswirken. Das Risiko für Leib und Leben sollte durch gesetzliche 
Grundsicherungen so abgesichert sein, dass für die Freiwilligen selbst 
und deren Familien eine Existenzsicherung besteht. Hierzu müssen 
auf europäischer Ebene die gesetzlichen Rahmenbedingungen  
beschrieben sein. 
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Die in den Mitgliedsstaaten vorhandenen Strukturen des Dialogs, z. B. in 
den Wirtschafts- und Sozialräten oder im Zusammenhang mit der Diskus-
sion der nationalen Aktionspläne, sollen verstärkt für die Entwicklung der 
Freiwilligenarbeit genutzt werden. 
 
 
 

Europäische Netzwerke 
 
 
Die Zusammenarbeit mit und in europäischen Netzwerken ist eine wichti-
ge Grundlage für die (sozial-)politische Positionierung der Freien Wohl-
fahrtspflege. 
 
 
ETWelfare 
In der Mitgliederversammlung im Februar verständigten sich die Mitglie-
der auf eine Stellungnahme zum europäischen Konvent mit Vorschlägen 
zur Verankerung eines zivilen Dialogs zur Umsetzung eines bürgernahen 
Sozial- und Gesellschaftsmodells, zur Beachtung des Grundsatzes der loka-
len und regionalen Leistungserbringung sozialer Dienste durch gemein-
wohlorientierte private Organisationen sowie zur Vereinbarkeit von 
Beihilfen für die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Tätigkeit  
gemeinwohlorientierter Verbände mit den wettbewerbs- und beihilfe-
rechtlichen Bestimmungen.  
 
Ein Vertreter einer Mitgliedsorganisation beteiligte sich an der Vorberei-
tung der Stellungnahme der Platform of Social NGOs zur Daseinsvorsorge. 
 
In zwei Veranstaltungen wurde gemeinsam mit Partnern aus Griechenland 
und den Niederlanden jungen Leuten, die vorübergehend in den europäi-
schen Institutionen tätig sind, die jeweiligen Sozialsysteme und die Arbeit 
von Nichtregierungsorganisationen im sozialen Sektor näher gebracht. 
 
CEDAG 
CEDAG hat eine Arbeitsgruppe zum europäischen Vereinsrecht eingerich-
tet, nachdem entsprechende europäische Aktivitäten im Hinblick auf die 
Gesellschaften, die Genossenschaften und auch die Vereine angekündigt 
worden waren. Zunächst sollte der Bereich der Vereine nicht vorrangig 
behandelt werden. Ende des Jahres wurde jedoch ein Vorschlag für eine 
Verordnung über das Statut des Europäischen Vereins vorgelegt. Der  
Europaausschuss hat den Vorschlag analysiert und der BAGFW empfohlen, 
die kritische Einschätzung des Bundesministers der Justiz im Sinne der  
früheren ablehnenden BAGFW-Stellungnahmen zu unterstützen. 
Veranstaltungen 
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Fachkonferenz „Soziale Dienstleistungserbringung zwischen Daseinsvor-
sorge und EU-Wettbewerbsrecht in der Perspektive des Europäischen  
Verfassungskonvents“ 
 
Am 20./21.6.2002 führte die BAGFW, gemeinsam mit der Europäischen 
Rechtsakademie, Trier, und dem ETWelfare, eine Tagung durch, auf der 
die aktuellen wettbewerbs- und beihilferechtlichen Fragen der sozialen 
Dienstleistungserbringung näher unter dem Blickwinkel einer juristischen 
Analyse und der Debatte des Verfassungskonvents beleuchtet werden soll-
ten. Die Veranstaltung konnte dankenswerterweise mit Unterstützung des 
BMFSFJ durchgeführt werden. Ein Antrag auf Unterstützung durch die 
Kommission war – insbesondere wegen Zeitverzögerungen bei den  
Entscheidungsgremien der Kommission – nicht erfolgreich.  
 
Eine Dokumentation ist in Vorbereitung und konnte wegen fehlender  
Beiträge von Referenten noch nicht abgeschlossen werden. 
 
 
Struktur der Europaarbeit 
 
 
Intensiv erörterte der Ausschuss die Struktur der BAGFW-Europaarbeit  
einschließlich der Arbeit des BAGFW-Europabüros sowie die weitere  
Zusammenarbeit mit den Partnern der öffentlichen Wohlfahrtspflege im 
Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Dabei wurde die 
Notwendigkeit erkannt, gemeinsame Auffassungen besser sichtbar zu  
machen und besser abzustimmen, und zwar mit dem Ziel, gemeinsame 
übergreifende Anliegen besser durchzusetzen. Man vereinbarte: 
 

- die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Sozial- und Gesund-
heitspolitik der Europäischen Union zu intensivieren, 

- deutlicher als bisher die gemeinsamen Interessen mit einer Stimme 
gegenüber der europäischen Öffentlichkeit bzw. Fachöffentlichkeit 
zu vertreten, 

- die deutschen Besonderheiten und Anliegen auf der europäischen 
Ebene verständlich zu machen, 

- fallbezogen entsprechende Kooperationen auf der europäischen 
Bühne zu suchen und 

- mit den Bundesministerien intensiv zusammenzuarbeiten und  
Informationen frühzeitig auszutauschen. 
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Veranstaltungen 



Inhaltlich begleitet wurden die Arbeiten des Observatoriums für die  
Entwicklung der sozialen Dienste in Europa. Ausschussmitglieder waren 
verantwortlich in die Vorbereitung von Tagungen eingebunden, wobei 
besonderes Interesse der Fachtagung „Indikatoren und Qualität sozialer 
Dienste im europäischen Kontext“ galt, die im Oktober in Berlin stattfand. 
 
Mit Vertretern des BMFSFJ aus Berlin und Brüssel (Ständige Vertretung) 
fand ein regelmäßiger Austausch über aktuelle europäische Entwicklun-
gen und gemeinsam berührende Fragen statt.  
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AUSSCHUSSBERICHTE 
 
 
 
Finanzausschuss 
Vorsitz: Dr. Wolfgang Teske 
 
 
Im Mittelpunkt der Beratungen des Finanzausschusses standen – wie in 
den Vorjahren – die verschiedenen Aspekte der Finanzierung der Arbeit in 
den Einrichtungen und Diensten der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege. Angesichts der sich verändernden Rahmenbedingungen für 
die soziale Arbeit, der angespannten Lage der öffentlichen Haushalte und 
der unsicheren Situation auf den Kapitalmärkten befasste sich der  
Ausschuss nicht nur mit den Möglichkeiten einer Sicherung bestehender 
Finanzierungssysteme, sondern auch mit Überlegungen zur Erschließung 
zusätzlicher Finanzquellen.  
 
Für die Spitzenverbände selbst kam der Diskussion über die Höhe des  
Ansatzes, bei Kapitel 1702 Titel 68404 des Bundeshaushaltes, aus dem sie 
Zuschüsse für die Durchführung zentraler und internationaler Aufgaben 
sowie für die bundeszentrale Fortbildung erhalten, besondere Bedeutung 
zu. Durch intensive Verhandlungen und Gespräche auch mit den für den 
Einzelplan 17 verantwortlichen Berichterstattern des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages versuchten die Spitzenverbände, einer  
drohenden Absenkung des Ansatzes bei diesem zentralen Titel 68404 zu 
begegnen. Die parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt für 
das Jahr 2003 sind – zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts – noch 
nicht abgeschlossen; es ist jedoch davon auszugehen, dass die Absenkung 
des Ansatzes bei diesem Titel verhindert werden konnte. Auch die übrigen 
für die Arbeit der Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege 
bedeutsamen Titel im Bundeshaushalt werden 2003 im Vergleich zum  
Vorjahr nicht oder nur unwesentlich abgesenkt. Vor dem Hintergrund der 
Finanzlage des Bundes ist dies als Erfolg zu bewerten. Es zeigt zugleich, 
welche Bedeutung der Arbeit der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege und der in ihnen zusammengeschlossenen Einrichtungen und 
Dienste seitens des Bundes beigemessen wird. 
 
In Fortführung der Beratungen aus dem vorangegangenen Jahr stellte sich 
für den Finanzausschuss erneut die Frage der Finanzierung der Arbeit der 
Freien Wohlfahrtspflege auf der europäischen Ebene. Finanzausschuss und 
Europaausschuss haben nach gemeinsamen Beratungen die Notwendig-
keit bejaht, die Arbeit der Verbände in europäischen Netzwerken stärker 
als bisher zu fördern. Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
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werden sich dafür einsetzen, dass derartige Förderungsmöglichkeiten  
geschaffen werden.  
 
Die Arbeit in europäischen Netzwerken wurde vom Finanzausschuss auch 
im Hinblick auf die steuerlichen und rechtlichen Implikationen einer  
Mitgliedschaft eines deutschen gemeinnützigen Vereins in einem  
europäischen Netzwerk diskutiert. Um die mit der Mitgliedschaft in einem 
europäischen Netzwerk zusammenhängenden steuerrechtlichen Fragestel-
lungen zu klären und zukünftig eine sichere Grundlage für die weitere 
Strategie zu haben, gab die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege eine Expertise in Auftrag. 
 
Die Zweckerträge aus den drei bundesweit ausgespielten (Sozial-) Lotte-
rien sind für die Finanzierung der sozialen Arbeit in Deutschland nach wie 
vor von großer Bedeutung. Naturgemäß befasste sich der Finanzausschuss 
daher mit den aktuellen Entwicklungen der verschiedenen Lotterien,  
insbesondere der Lotterie „GlücksSpirale“, an deren Zweckerträgen die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege neben dem  
Deutschen Sportbund und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz partizi-
piert. In nahezu allen Bundesländern werden seit wenigen Jahren auch 
Projekte aus dem Umwelt- und Naturschutzbereich aus den Zweckerträ-
gen der Lotterie GlücksSpirale finanziert. Dies hat zur Folge, dass der  
Anteil der Freien Wohlfahrtspflege an den von dieser Lotterie eingespiel-
ten Mitteln von rund 33 % auf 25 % gesunken ist und somit weniger  
Gelder für soziale Projekte zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2002  
unterstützen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege die Arbeit 
der Lotto-Toto-Gesellschaften, die für diese Lotterie verantwortlich zeich-
nen, durch verstärkte Werbung für die „GlücksSpirale“. Hierzu hat die 
BAGFW ein Kommunikationskonzept erarbeitet, das in den Verbänden 
inzwischen umgesetzt wird. Ziel dieser intensiveren Werbung für die  
Lotterie „GlücksSpirale“ ist eine Steigerung der Zweckerträge, die der  
sozialen Arbeit in Deutschland zugute kommen.  
 
Wie im letzten Jahresbericht bereits angedeutet, hat das Urteil des Ver-
waltungsgerichts Düsseldorf, das den Innenminister des Landes Nordrhein-
Westfalen verpflichtet, die Genehmigung zur Durchführung einer neuen 
Bundeslotterie für Umwelt und Entwicklung zu erteilen, zu einer grund-
sätzlichen Veränderung des „Lotteriemarktes“ in Deutschland geführt.  
So haben sich die Bundesländer dazu entschlossen, die einheitliche Durch-
führung von Glücksspielen in einem Staatsvertrag zu regeln. Mit einem 
solchen Lotteriestaatsvertrag sollen bundesweit einheitliche Grundlagen 
für alle Glücksspiele, insbesondere aber für Lotterien geschaffen werden. 
Der Finanzausschuss der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege hat diesen im Jahr 2002 nicht abgeschlossenen Prozess  
intensiv begleitet. 
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Die finanziellen Folgen der Flutkatastrophe an der Elbe und ihren Neben-
flüssen haben den Finanzausschuss im Berichtsjahr ebenfalls beschäftigt. 
Dabei ging es nicht allein um die Beantwortung der Frage, welche Mittel 
für die Beseitigung von Schäden in Einrichtungen und Diensten der freien 
Wohlfahrtspflege zur Verfügung stehen, sondern auch um die Koordina-
tion der finanziellen Hilfen für die betroffenen Menschen. So galt es unter 
anderem, Kriterien und Verfahren zu entwickeln, wie die Spenden, die die 
in der BAGFW zusammengeschlossenen Spitzenverbände aus diesem  
Anlass erhalten haben, schnell, transparent, gerecht, unbürokratisch, 
nachweisbar und untereinander abgestimmt (Verhinderung von Mehr-
fachförderung!) eingesetzt werden können. An dieser Stelle hat sich die 
gute Zusammenarbeit der Verbände auf der Ebene der Bundesarbeitsge-
meinschaft erneut bewährt. 
  
Neben der Beschäftigung mit diesen – exemplarisch genannten – Proble-
men hat der Ausschuss auch diejenigen Aufgaben wahrgenommen, die 
ihm im Gefüge des Vereins Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege zukommen. So hat er die Aufstellung des Budgets für das 
Jahr 2003 begleitet und die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2001 mit dem Wirtschaftsprüfer eingehend erörtert 
und damit einen eigenständigen Beitrag zur Sicherung der finanziellen 
Grundlagen für die weitere Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege geleistet. 
 
 
 
Arbeitskreis „Wohlfahrtsmarken“ 
Vorsitz: Dr. Robert Batkiewicz 
 
 
Das Jahr 2002 konnte mit einem positiven Umsatzergebnis abgeschlossen 
werden. Nach dem vorläufigen Endergebnis stieg der Stückumsatz an 
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Zuschlag beschlossen. Nach intensiven Verhandlungen mit dem Bundesfi-
nanzministerium ist es gelungen, die BAGFW als einzigen Destinatär  
einzusetzen. Der Vertrieb der Sondermarke wurde von den Wohlfahrts-
verbänden auch durch Werbe- und PR-Maßnahmen massiv unterstützt. 
Anlässlich der Präsentation der Sondermarke durch Bundesfinanzminister 
Hans Eichel am 23. August 2002 überreichte das Vorstandsmitglied der 
Deutschen Post AG, Dr. Hans-Dieter Petram, – neben einer Vorauszahlung 
auf den erwarteten Erlös in Höhe von 1,5 Mio. Euro – einen Scheck über 
weitere 1,5 Mio. Euro als Unternehmensspende.  
 
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war die Vorbereitung und Umsetzung 
der mit der Deutschen Post AG vereinbarten Sonder-Umtauschaktion für 
Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken mit DM-Wertstufen aus den Jahren 
1969 bis 2000. Über die von Oktober bis Dezember 2002 befristete Aktion 
konnten Vertriebsstellen der Freien Wohlfahrtspflege Restbestände aus 
alten Serien in Wohlfahrtsmarken der neuen Serie umtauschen. Insgesamt 
wurden mehrere Millionen Marken zum Umtausch eingereicht.  
 
Mit Blick auf die zum 01. Januar 2003 erfolgte Portosenkung konnte die 
BAGFW in mehreren Verhandlungsrunden mit der Deutschen Post AG und 
dem Bundesfinanzministerium eine Verschiebung der Erstausgabe der 
Wohlfahrtsmarkenserie 2002 auf den 05. Dezember bewirken. Dadurch 
wurde eine Auszeichnung mit den ab Jahresbeginn 2003 geltenden neuen 
Wertstufen möglich. Ein nachteiliges Resultat der Portosenkung ist die 
damit einhergehende Senkung aller Zuschläge, auf der das Bundesfi-
nanzministerium bestanden hat. So sinkt der Zuschlag für einen Satz 
Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken von bisher 2,07 Euro über 2,03 Euro 
für die Serie 2002/03 auf zukünftig 1,96 Euro. Die Zuschlagssenkung von 
mehr als 5 Prozent bedeutet – einen gleich bleibenden Stückumsatz vor-
ausgesetzt – letztendlich einen Erlösrückgang von rund 800.000 Euro. 
 
Die Auftaktveranstaltung zur Wohlfahrtsmarken-Serie 2002/03 mit Moti-
ven deutscher Oldtimer aus den 50er Jahren fand am 04. Dezember 2002 
im Rahmen eines Festaktes im Schloss Bellevue in Berlin statt. Die vertrieb-
lichen Aktivitäten der Verbände und der Deutschen Post AG werden wie 
in den Vorjahren durch eine umfangreiche Werbe- und PR-Kampagne  
unterstützt. So konnten rund 10.000 Freiflächen für eine bundesweite  
Plakatwerbung ab Januar 2003 akquiriert werden. Allein diese Aktion hat 
einen Werbewert von etwa 1 Mio. Euro. Zeitgleich werden Wohlfahrts-
marken erstmals in U-Bahnhöfen über Videoscreens mit insgesamt 226.000 
Schaltungen eines 5-Sekunden-Spots beworben. Für die Hörfunk-Werbung 
mit einem in Eigenregie produzierten 20-Sekunden-Spot gab es bis  
Jahresende Zusagen von 45 Sendern über eine Gesamt-Sendezeit von 280 
Minuten. Unter www.wohlfahrtsmarken.de wurde der erfolgreiche Infor-
mationsauftritt fortgesetzt, angereichert mit Gewinnspielen, Download-
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Bereichen und dem Wohlfahrtsmarken-Shop, der eine außergewöhnlich 
starke Resonanz vor allem bei Privatkunden findet. Erfolg versprechend 
verlaufen Kooperationen mit Automobilkonzernen, Autohändlern,  
Fanclubs, Automuseen und zahlreichen Special-Interest-Medien, sowohl 
hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei Informations- und Werbeaktivitä-
ten als auch bei Vertrieb und Abnahme der Wohlfahrtsmarken. Speziell 
für die Zielgruppe „Oldtimer-Fan“ wurden Sonderprodukte wie Uhren, 
Mousepads und Folder aufgelegt. Die Vertriebsstellen der Verbände  
konnten aus einem Katalog von 15 verschiedenen Werbemitteln, von  
Plakaten über Informationsfaltblätter bis hin zu Arbeitsmitteln,  
auswählen. In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden regelmäßig 
aktuelle Meldungen und Hintergrundberichte an interne und externe 
Medien gegeben. Ein weiterer Schwerpunkt der Kampagne war die  
Bewerbung der Weihnachtsmarken mittels Plakaten und Aufstellern in 
allen Postfilialen und -agenturen. 
 
Zur Erschließung neuer Absatzfelder hat die BAGFW mit der Deutschen 
Post AG für das erste Halbjahr 2003 die Auflage eines PLUSBRIEFES mit 
aufgedruckter Wohlfahrtsmarke vereinbart. Das Produkt wird den  
Verbänden zu Vorzugskonditionen zur Verfügung gestellt. Bei erfolgrei-
chem Testverlauf soll das Produkt zur Serie 2003/04 neu aufgelegt werden. 
 
Als Service für die Vertriebsstellen der Verbände wurde bei der Deutschen 
Post AG ein Umtauschverfahren für Marken und Sonderprodukte der  
Serien 2000 bis 2002 mit den ab Januar 2003 nicht mehr aktuellen Wert-
stufen 51, 56 und 153 Cent durchgesetzt. Die Umtauschaktion wird im  
ersten Halbjahr 2003 umgesetzt. Damit wird es den Verbänden ermög-
licht, binnen eines Jahres sämtliche Altbestände an Wohlfahrts- und Weih-
nachtsmarken in aktuelle Handelsware umzutauschen.  
 
Angesichts der positiven Resonanz auf die Oldtimer-Motive der Wohl-
fahrtsmarken 2002/03 und der sich hieraus ergebenden Kooperationsmög-
lichkeiten wurde mit dem Bundesfinanzministerium eine Fortsetzung 
dieses Motivthemas mit der Serie 2003/04 vereinbart. Darüber hinaus  
fanden bereits erste Abstimmungsgespräche zu den Motiven der Serie 
2004/05 statt. 
 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine Phase einschneidender Verände-
rungen im Postwertzeichen-Markt (Ende der Gültigkeit von  
DM-Postwertzeichen; Portosenkung) bislang ohne dramatische Umsatz-
einbußen verlaufen ist. Dies ist auch auf die gute und vertrauensvolle  
Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Geschäftsbe-
reich Philatelie der Deutschen Post AG und den anderen Zuschlagsemp-
fängern zurückzuführen. Ein zentrales Problem bleibt die stetig 
rückläufige Präsenz von Zuschlagsmarken in Postfilialen und -agenturen, 
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bedingt durch unternehmensstrategische Entscheidungen der Deutschen 
Post AG. Parallel wird die BAGFW verstärkt bemüht sein, zusätzliche  
Geschäftsfelder zu erschließen und die vertrieblichen Aktivitäten der Ver-
bände weiter zu optimieren.  
 
 
 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Daseinsvorsorge/Wettbewerbsrecht“ 

Vorsitz: Gottfried Cless  
 
 
Zu Beginn ihrer Arbeit verständigte sich die AG darauf, den Fokus auf die 
einrichtungsbezogene Ebene des Wettbewerbs zu richten. Entsprechend 
dem Umfeld der Wohlfahrtseinrichtungen konkretisierte sie den Arbeitsti-
tel auf die „Optimierung der Wettbewerbsqualität im gemeinnützigen 
System“. 
 
Es folgten aus betriebswirtschaftlicher Sicht Analysen zum Thema „Quali-
tät in der Pflege (SGB XI), eine kritische Betrachtung neuer gesetzlicher 
Rahmenbedingungen und Folgerungen für den Wettbewerb“. 
 
Gegenstand der Analyse eines mehrjährigen wettbewerbsrelevanten  
Sozialraummodells in der Jugendhilfe waren die Optimierung von Quali-
tätsstandards, die Erprobung eines „nach oben offenen“ Finanzierungs-
budgets sowie die Stärkung der Wettbewerbsstellung in der gemein-
nützigen Arbeit. 
 
Eine Einführung und Erörterung kartellrechtlicher Rahmenbedingungen 
einschließlich der Analyse einschlägiger Urteile bildete den vorläufigen 
Abschluss der Arbeitsgruppe. 
 
Zu den behandelten Rahmenbedingungen des Sozialmarktes, der Erläute-
rung des Sozialraummodells in der Jugendhilfe und zu den kartellrechtli-
chen Einflüssen auf die tägliche Arbeit der Rechtsträger sind 
Ausarbeitungen entstanden. 
 
Nachdem die Arbeitsgruppe sich thematisch mit dem Umfeld wirtschaftli-
cher, sozialpolitischer und rechtlicher Einflussfaktoren auseinander gesetzt 
hat und über das vorgestellte Modellprojekt hinaus keine weiteren  
Reformmodelle mit Auswirkungen auf den Wettbewerb eingebracht  
worden waren, verständigte sich die Arbeitsgruppe auf ein vorüberge-
hendes Aussetzen ihrer Arbeit. Die Arbeitsgruppe kann jederzeit erneut 
angerufen werden, konkrete wettbewerbsrelevante Modelle und Anlie-
gen zu erörtern. Der Vorstand der BAGFW ist um Zustimmung zu diesem 
Vorgehen gebeten worden. 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Gemeinnützigkeitsrecht“ 
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Vorsitz: Michael Goetz 
 
 
Die Ad-hoc-AG „Gemeinnützigkeitsrecht“ ist im Berichtszeitraum einmal 
zu einer Sondersitzung zusammengetreten, um die Position der Verbände 
zur EU-Umsatzsteuerharmonisierung zusammenzufassen Zudem wurden 
unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Vertretung spezifischer Bedürf-
nisse der deutschen Wohlfahrtsverbände Fragen der weiteren Mitarbeit 
im European Charities’ Committee on Value Added Tax (ECCVAT), einer 
schlagkräftigen Lobbyorganisation, beraten. Die seit längerem erwartete 
Überarbeitung der 6. Umsatzsteuerrichtlinie zum Zwecke der nunmehr 
wohl abschließenden Umsatzsteuerharmonisierung durch die EU bedarf 
wegen der besonderen Interessen an den umsatzsteuerrechtlichen  
Rahmenbedingungen für die Freie Wohlfahrtspflege einer lobbyistischen 
Begleitung. Diese erreicht die BAGFW schwerpunktmäßig durch Vertre-
tung im genannten ECCVAT, deren Rückkoppelung die erwähnte  
Zusammenkunft diente. Grundsätzlich ist die Ad-hoc-AG „Gemeinnützig-
keitsrecht“ der Ansicht, dass eine Mitarbeit im ECCVAT sachgerecht und 
bis zum Abschluss der Umsatzsteuerharmonisierung notwendig ist. 
 
ECCVAT ist ein Zusammenschluss von Non-Profit-Organisationen aus  
EU-Mitgliedsländern, um die Auswirkungen der Umsatzsteuer auf europä-
ischer Ebene auf diese Organisationen zu erforschen und deren Interessen 
in Umsatzsteuerfragen auf europäischer Ebene zu vertreten. 
 
Der Wirtschafts- und Finanzausschuss des europäischen Parlamentes unter 
Vorsitz von Christa Randzio-Plath hat sich am 22. Februar 2002 mit den 
Zukunftsoptionen einer europäischen Politik zu Fragen der Umsatzsteuer 
befasst. 
 
Auf der Grundlage dieses Reports entwickelte die zuständige Generaldi-
rektion drei mögliche Optionen: 
 
1. Abschaffung der Steuerbefreiungstatbestände entsprechend des  

§ 4 UstG. Dies führt zu der Möglichkeit des Vorsteuerabzuges. 
 
2. Einführung eines EU-weiten Rückerstattungssystems für den nicht 

gewerblichen Ausgabenbereich. 
 
3. Beibehaltung des derzeitigen Steuerbefreiungskataloges gem. Artikel 

13 der 6. Richtlinie (vergleichbar mit § 4 UStG) und Ausweitung der 
Möglichkeiten im Rahmen der reduzierten Steuersätze entsprechend 
Annex H zu Artikel 13 der 6. Richtlinie (vergleichbar mit § 12 UStG). 
Damit verbunden soll die Möglichkeit geschaffen werden, Vorsteuer 
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im Rahmen nationaler Erstattungssysteme außerhalb des Umsatzsteu-
errechtes erstattet zu bekommen. 

 
Als politisch erreichbar wurde ausschließlich die dritte Option angesehen 
und wird auch im weiteren politischen Prozess verfolgt. Dies entspricht 
nach Auffassung der AG den Interessen der BAGFW. Das nationale so  
genannte „refund scheme“ wäre mit den jeweiligen Regierungen zu ver-
handeln. Es mag zwar sehr fraglich sein, ob neben den bestehenden  
 
Zuwendungsstrukturen in Deutschland ein solches System erreichbar wäre, 
jedoch würde dies den anderen europäischen Organisationen die Beibe-
haltung der derzeitigen Systeme und Belastungen ermöglichen. Dieses 
„refund scheme“ wäre in keinem Fall verpflichtend. 
 
Da die Kommission voraussichtlich schon im ersten Halbjahr 2003 zu den 
Fragen der Steuerbefreiungen und der ermäßigten Steuersätze Stellung 
nehmen wird, ist die weitere Arbeit des ECCVAT im Sinne der 3. Option 
der Interessenlage der BAGFW dienlich. 
 
Die Ad-hoc-AG hatte sich zudem mit Fragen der Spendenbestätigungen, 
der Umsatzsteuerpflicht für Betreuungsvereine und Hausnotrufdienste 
sowie im Rahmen von Leistungsverträgen und mit Gemeinnützigkeitsfra-
gen zu befassen. 
 
 
 
Arbeitskreis „Statistik“ 
Vorsitz: Dr. Wolfgang Schmitt 
 
 
Der Arbeitskreis Statistik der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege hat für künftige Statistiken im Jahr 2002 ein im Vergleich zur 
Vergangenheit besseres und transparenteres Erhebungsverfahren für die 
Gesamtstatistik erarbeitet, um mögliche Fehlerquellen zu verringern und 
die Aussagekraft der Statistik zu erhöhen. Der Arbeitskreis einigte sich 
dabei auf einen Minimaldatenbestand in Form von Einzeldatensätzen, den 
jeder Wohlfahrtsverband erhebt. Neben der Adresse der Einrichtung wird 
auch die Anzahl der Mitarbeitenden nach Beschäftigungsumfang (Voll- 
und Teilzeit) sowie die Anzahl der Betten und Plätze erfasst. 
 
Da ab dem Jahr 2004 die Statistik auf einheitlichen Erhebungswegen auf 
der Grundlage von Einzeldaten geführt werden soll, stellte sich für einzel-
ne Verbände und die BAGFW die Frage nach einer entsprechenden Soft-
ware. Im Frühjahr und Herbst 2002 wurden aus diesem Grund die Online-
Statistik des DRK und das Online-Datenerfassungs- und Auswertungssys-
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tem KIBnet präsentiert. Das Diakonische Werk der EKD und der Deutsche 
Caritasverband werden zukünftig ihre Einrichtungsstatistikdaten über das 
System „KIBnet“ erfassen. Die Arbeiterwohlfahrt plant ein eigenes Mit-
gliederverwaltungssystem. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband 
ist sich noch unschlüssig. 
 
Weiterhin hat der Arbeitskreis Statistik im Jahr 2002 damit begonnen, ein 
einrichtungsbezogenes, verfeinertes Kategorienschema zu erarbeiten. 
Grundlage hierfür bildete das 1996-Raster, das den aktuellen politischen 
und sozialen Fragestellungen angepasst werden musste. Ein erster  
Entwurf liegt bereits vor, muss jedoch noch überarbeitet werden. 
 
Die einzelnen Verbände haben die Möglichkeit, sich die Daten der Pflege-
statistik 2001 einzeln vom Statistischen Bundesamt auswerten zu lassen. 
Die Auswertungen werden ab 2003 zur Verfügung stehen. In der Statistik 
werden die Daten der Pflegeeinrichtungen differenziert erfasst. Sie  
umfassen u. a. die Anzahl der Einrichtungen, erweiterte Mitarbeiterdaten 
wie z. B. Berufsstand, Pflegedaten, Kapazitäten, Härtefälle etc. Das Statis-
tische Bundesamt kann allerdings nur aggregierte Daten weitergeben. Die 
Mitglieder des Arbeitskreises sind sich darüber einig, dass die Daten des 
Statistischen Bundesamtes nur ergänzend zu einer eigenen Erhebung  
herangezogen werden können. Dennoch unterstreicht der Arbeitskreis 
den wichtigen Nutzen der Daten vom Statistischen Bundesamt. Die Daten 
sind als politische Zahlen und als Instrument zur Bestimmung der Position 
der einzelnen Verbände wichtig. 
 
 
 
Projektgruppe „Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarktpolitik“ 
Vorsitz: Andreas Hutter 
 
 
Zu den Aufgaben der Projektgruppe gehören 
 

- die Beschäftigung mit aktuellen Gesetzesvorhaben (SGB III; BSHG-
Hilfe zur Arbeit, usw.), 

- der Nationale Beschäftigungspolitische Aktionsplan – insbesondere 
die Positionierung der Freien Wohlfahrtspflege in den Leitlinien und 
thematisch etwa zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit,  
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- die Unterstützung und Begleitung des Vertreters der BAGFW in den 
Begleitausschüssen im Rahmen der Umsetzung der Europäischen 
Strukturfonds zu Ziel 1, Ziel 3 sowie in der GI EQUAL. In Ergänzung 
zur Vertretung in den genannten Begleitausschüssen wird in einer 
„AG-ESF“ mit den Landesarbeitsgemeinschaften/Landesligen  
zusammengearbeitet. 

 
Neben den drei Treffen der Projektgruppe hat es ebenfalls drei Treffen 
der „AG-ESF“ mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Landesligen in 
den ESF-Begleitausschüssen der Länder gegeben. Schwerpunktthemen der 
Treffen waren: 
 

- Vorbereitung der Begleitausschuss-Sitzungen der Strukturfonds auf 
Bundesebene 

- Erfahrungsaustausch der LAG-Vertreter über ihre Aktivitäten in den 
Länderbegleitausschüssen 

- Erfahrungen mit der GI EQUAL 

- Entwicklungen bei den ESF-kofinanzierten Programmen der Länder-
„Arbeitsmarktpolitik“  

 
Zudem vertritt die Arbeitsgruppe die BAGFW in den Begleitausschüssen 
der Strukturfonds (2000–2006) auf Bundesebene: 
 

- Ziel 3, Arbeitsmarktpolitik 

- Ziel 1, Gemeinschaftliches Förderkonzept (GFK) in den neuen  
Bundesländern 

- GI EQUAL, Vertretung in der Unterarbeitsgruppe „Evaluation“, Ver-
tretung im nationalen thematischen Netzwerk „Sozialwirtschaft“ 
und in der Europäischen Thematischen Gruppe „Social Economy“ 

 
Durch die konstruktive Mitarbeit und die Zusammenarbeit mit den  
anderen Nichtregierungsorganisationen/Wirtschafts- und Sozialpartnern 
konnten die Anliegen der Verbände bzw. derer Mitgliedsorganisationen 
direkt, auch gegenüber der Vertretung der EU-Kommission, vorgebracht 
werden. 
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Die Projektgruppe hat für den BAGFW-Vorstand folgende Arbeiten vorbe-
reitet: 
 

- Brief an BMA zum Nationalen Aktionsplan Beschäftigung 2002, 

- eine ausführliche Präsentation der Arbeit der Projektgruppe zur 
Vorstandssitzung vom 28. August mit Vorschlägen zur weiteren  
Arbeit, 

- Beschlussvorlagen zur Vorstandssitzung Ende November für Aktivi-
täten der BAGFW, 

- Beteiligung am EQUAL-Mainstreaming Prozess 2003–2005, 

- Workshop „ESF, Nationaler Aktionsplan Beschäftigung: Zur sozialen 
Eingliederung nutzen“ im Jahr 2003, 

- Vorlage eines Briefes an Minister Clement als Stellungnahme zu den 
ersten beiden „Hartz-Umsetzungs-Gesetzen“, 

- Antrag, neben den bisherigen Themen insbesondere die anstehende 
Reform der Sozialhilfe und die Zusammenführung mit der Arbeitslo-
senhilfe zu ihrem Schwerpunkt zu machen. 

 
Auf der Vorstandssitzung vom 27. November 2002 wurde beschlossen, die 
Projektgruppe „Arbeitslosigkeit/Arbeitsmarktpolitik“ umzubenennen in 
„Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe“ unter Leitung von Herrn Tsalastras 
(AWO). 
 
 
 
Projektgruppe „Behindertenpolitik“ 
Vorsitz: Joachim Hagelskamp 
 
 
Die Projektgruppe „Behindertenpolitik“ ist aus der Projektgruppe „SGB 
IX“ entstanden, deren Aufgabe die Begleitung des Gesetzgebungsverfah-
rens zum SGB IX war und deren Auftrag auf die Implementierung des SGB 
IX erweitert wurde. Darüber hinaus haben die Mitglieder der Projekt-
gruppe die BAGFW bei vielfältigen Anhörungen und Besprechungen mit 
dem zuständigen Ministerium und anderen Organisationen vertreten. 
 
Die Projektgruppe hatte sich mit dem Gesetz zur Gleichstellung behinder-
ter Menschen (Stellungnahme) und anschließend dem zivilrechtlichen  
Antidiskriminierungsgesetz (Anhörung) zu befassen. Letzteres ist nicht zu-
stande gekommen; einige Regelungen wurden in das Gesetz zur Ände-
rung des Rechts der Vertretung durch Rechtsanwälte vor den 
Oberlandesgerichten (OLG-Vertretungsgesetz) übernommen (Geschäfte 
des täglichen Lebens für Geschäftsunfähige, Verwendung von Gebärden-
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sprache vor Gerichten, Zugänglichmachung gerichtlicher Schriftstücke für 
Menschen mit Sehbehinderung, Wirksamkeit von Werkstatt- und Heimver-
trägen). Zu dem Komplex gehörte auch die Prüfung der Umsetzung der 
EU-Gleichstellungsrichtlinie. Die Projektgruppe hatte sich in diesem  
Zusammenhang auch mit drei Rechtsverordnungen zum Behinderten-
gleichstellungsgesetz zu befassen. Desgleichen waren die Zielvereinba-
rungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Schreiben an den 
Deutschen Behindertenrat) Gegenstand ihrer Überlegungen. Zum Behin-
dertenbegriff im Sinne des Gesetzes fand eine Beteiligung in der Arbeits-
gruppe Behindertenbegriff beim BMA statt. 
 
Nach § 13 SGB IX vereinbaren die Träger der Rehabilitation (im Rahmen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) gemeinsame Empfeh-
lungen zur Sicherung der Zusammenarbeit. Unter anderem sind die  
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege an der Vorbereitung der gemein-
samen Empfehlungen zu beteiligen. Hier ergab sich ein erheblicher  
Dissens mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) über 
die Form der Beteiligung, insbesondere in den die Empfehlungen vorbe-
reitenden BAR-Fachgruppen. Die Projektgruppe hatte hier die schließlich 
eingeräumte Mitarbeit vorzubereiten. Sie hat mehrere Stellungnahmen zu 
den Entwürfen für Empfehlungen erarbeitet (im Berichtszeitraum insbe-
sondere gemeinsame Empfehlungen zur Einheitlichkeit und Nahtlosigkeit 
und gemeinsame Empfehlungen zur Zuständigkeitsklärung). Mitarbeit 
war über einzelne Vertreter u. a. auch in den Fachgruppen der Frühförde-
rung bzw. Qualitätssicherung sicherzustellen. 
 
Die Projektgruppe hat an Besprechungen im BMA teilgenommen, in  
denen es um die Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter, den Ausgleichsfonds, 
die Integrationsfachdienste und die Servicestellen ging. 
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Projektgruppe „Gentechnik“ 
Vorsitz: Dr. Anette Noller 
 
 
Die Projektgruppe wurde 2001 wegen der Bedeutung der Genforschung 
für die Handlungsfelder der Freien Wohlfahrtspflege eingesetzt.  
 
Im Berichtsjahr hat die Projektgruppe einmal getagt. Sie hat die Diskussi-
on in den Verbänden über Bioethik erfasst, zum Teil angeregt und  
gemeinsame Linien erkannt. Hieraus hat sie gemeinsame Thesen mit dem 
Ziel einer Stellungnahme der BAGFW zu Fragen der Bioethik entwickelt. 
Dabei arbeitete sie insbesondere an folgenden Themen: Präimplantati-
onsdiagnostik und Pränataldiagnostik, Stammzellforschung, genetische 
Tests, Embryonenschutzgesetz, Keimbahnintervention und Klonen, evtl. 
Sterbehilfe. 
 
Die Projektgruppe wird ihre Arbeit im Jahr 2003 fortsetzen. 
 
 
 
Projektgruppe „Nationaler Aktionsplan soziale Integration“ 
Vorsitz: Apostolos Tsalastras 
 
 
Der Nationale Aktionsplan „Soziale Integration“ wird von der Bundesre-
gierung 2003 zum zweiten Mal veröffentlicht. Er ist Teil der europäischen 
Strategie zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und 
gründet sich auf vier europaweite Ziele, zu denen sich die Staats- und  
Regierungschefs der EU 2000 erstmals verpflichtet und die sie im Dezem-
ber 2002 bekräftigt haben. Die Ziele lauten:  
 

- Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben und des Zugangs aller 
zu Ressourcen, Rechten, Gütern und Dienstleistungen 

- Vermeidung der Risiken der Ausgrenzung 

- Maßnahmen zugunsten der sozial am stärksten Gefährdeten 

- Mobilisierung aller Akteure 

 
Zum ersten Mal bekommt mit dieser Strategie die soziale Integration, die 
zentraler Bestandteil der Arbeit der Wohlfahrtsverbände ist, einen euro-
päischen Stellenwert. In dem deutschen Aktionsplan wird zusammenge-
fasst, wie die europäischen Ziele in Deutschland von 2003 bis 2005 
umgesetzt werden sollen. Gleichzeitig wird eine Gesamtstrategie zur  
Förderung der sozialen Integration bis 2010 entwickelt. Die Projektgruppe 
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der BAGFW begleitet die Konzeption des Plans sowie die Umsetzung des 
Aktionsplans 2001–2003. Zu den Aufgaben der Projektgruppe gehören: 
 
1. Vorschläge für Inhalte des Aktionsplans zu formulieren, wie die vier 

europäischen Ziele in Deutschland umgesetzt werden sollen, 

2. einen breiten Mobilisierungsprozess auf nationaler, regionaler und 
kommunaler Ebene zu unterstützen, 

3. auf eine Beteiligung der Politik, etwa der zuständigen Bundes-
tagsausschüsse, hinzuwirken, 

4. die Ergebnisse des Prozesses zu bewerten und Konsequenzen für die 
Arbeit der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege zu ziehen, 

5. Erkenntnisse des europäischen Austausches für die nationale soziale 
Arbeit nutzbar zu machen und 

6. die Verknüpfung mit der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der 
Bundesregierung zu unterstützen. 

 
Im Jahr 2002 haben wir uns an der Evaluation der Umsetzung des NAP 
2001 beteiligt (u. a. Verbände-interner Fragebogen). Schwerpunkt der  
Aktivitäten war die Vorbereitung des neuen Aktionsplans: Aus Sicht der 
Freien Wohlfahrtspflege wurden Vorschläge zur Ergänzung der Eckpunkte 
des federführenden Ministeriums unterbreitet. Dem Ziel der inhaltlichen 
Einflussnahme und gleichzeitig der Mobilisierung auf nationaler, regiona-
ler und kommunaler Ebene sowie der Vernetzung der Arbeiten diente ein 
Workshop im Dezember 2002, an dem Ligen der Freien Wohlfahrtspflege 
sowie Vertreter von Bundesländern und Kommunen teilnahmen. Der 
Workshop wird eine Folgeveranstaltung im Februar 2003 haben, zu dem 
dann auch Politikerinnen und Politiker eingeladen werden. 
 
Im Jahr 2003 wird die inhaltliche Begleitung der Erstellung des  
NAPinclusion fortgeführt (auch in Verbindung mit der Armuts- und Reich-
tumsberichterstattung) und auf eine stärkere Beteiligung der Politik hin-
gearbeitet. Wenn der Aktionsplan im Juli in Deutschland und den anderen 
europäischen Mitgliedsstaaten vorliegt, wird die Projektgruppe die  
Dokumente im Hinblick auf ihre Konsequenzen für die soziale Arbeit in 
Deutschland auswerten. 
 
Die Projektgruppe sieht die Erstellung des Nationalen Aktionsplans soziale 
Eingliederung als Test für die Umsetzung der offenen Methode der Koor-
dinierung in Deutschland an. Die offene Methode der Koordinierung ist 
ein europäisches Verfahren, das die Umsetzung von europaweiten politi-
schen Zielen durch nationale Aktionspläne oder Strategieberichte und  
eine anschließende Evaluierung mithilfe von bench marks und Indikatoren 
auf europäischer Ebene sicherstellen will; gleichzeitig soll eine breite  
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Beteiligung auch der zivilgesellschaftlichen Kräfte erreicht werden. Hier 
besteht für die Freie Wohlfahrtspflege nicht nur die Chance, Einfluss  
zu nehmen, sondern auch, die Wohlfahrtsverbände im europäischen  
Koordinierungsprozess als Partner zu präsentieren. 
 
Um eine möglichst breite Vernetzung zu erreichen, nehmen an der  
Projektgruppenarbeit neben den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
auch weitere Mitglieder der Nationalen Armutskonferenz sowie als Gast 
eine Vertreterin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsor-
ge teil. 
 
Die Projektgruppe ist für den Zeitraum von März 2001 bis September 2003 
eingesetzt worden. Wenn der zweite Aktionsplan im Sommer 2003 erstellt 
wurde, wird die Projektgruppe Vorschläge für die weitere Begleitung des 
Prozesses machen. 
 
 
 
Ad-hoc-AG: Qualitätsmanagement 
Vorsitz: Ullrich Wittenius 
 
Bericht auf der gemeinsamen Sitzung des BAGFW-Vorstandes mit den Ver-
tretern der Landesligen der Freien Wohlfahrtspflege.  
 
 
Seit Mitte der 90er Jahre finden in allen Wohlfahrtsverbänden interne 
Diskussionen um das Erfordernis von Qualitätsmanagement und um  
Konzepte für Qualitätsmanagement in der sozialen Arbeit statt. In der 
Folge dieser Diskussionen sind ausgewiesene Projekte auf Spitzenver-
bandsebene (z. B. Diakonie-Siegel, PQ-Sys des Paritätischen,  
AWO-QM-Konzept) entstanden. Gemeinsam ist all diesen Entwicklungen 
der Ansatz des integrierten Managementkonzeptes, d. h. inhaltliche  
Qualitätsanforderungen (gesetzlicher, fachlicher und verbandsspezifischer 
Art) werden mit Anforderungen an QM-Verfahren verknüpft. Qualitäts-
management wird dabei als eine Managementmethode verstanden zur 
Steuerung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer zu definie-
renden Qualität sozialer Dienstleistungen.  
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Eine Reihe von Gründen hat dazu geführt, dass sich die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) seit drei Jahren mit  
zunehmender Intensität dieses Themas angenommen hat: 
 

- Kooperations- und Koordinationsbedürfnis 

Ausgangspunkt war das Bedürfnis, Gemeinsamkeiten deutlicher  
herauszuarbeiten (z. B. den werteorientierten Ansatz), um sich damit 
deutlicher abgrenzen zu können gegenüber dem gewerblichen Dienst-
leistungsbereich. Darüber hinaus wird durch eine stärkere Zusammen-
arbeit auf Ebene der BAGFW mit der Erschließung von 
Synergieeffekten gerechnet. 

 
- Entwicklung gemeinsamer Qualitätsanforderungen 

Darüber hinaus soll eine bessere Abstimmung hinsichtlich der Quali-
tätsanforderungen und Qualitätsstandards, die in solchen QM-
Konzepten und QM-Verfahren zum Tragen kommen sollen,  
erreicht werden. An dieser Stelle ist deutlich geworden, dass sich die 
Freie Wohlfahrtspflege in den Prozess der Entwicklung von Qualitäts-
standards auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene fachgrup-
penbezogen stärker und organisierter einbringen muss.  

 
- Politische Wirksamkeit 

Die BAGFW sieht die Chance, über das QM-Projekt zu größerer politi-
scher Wirksamkeit ihres eigenen Handelns zu gelangen. Mit der Einfüh-
rung von Qualitätsmanagement werden Verbindlichkeiten, 
Transparenz, Überprüfbarkeit und Nachweisbarkeit von Qualität sozia-
ler Arbeit geschaffen. Dies bedeutet: „Mit ... verbindlichen Qualitätsan-
forderungen ... (können) wir ... eine Garantiezusage an die 
Nutzerinnen und Nutzer sozialer Dienste und Einrichtungen der  
Verbände sowie an die Kostenträger geben. Zum anderen wollen wir 
der Politik und Öffentlichkeit zeigen, dass die Freie Wohlfahrtspflege 
es versteht, Qualität in transparenten Prozessen zu gestalten, weiter-
zuentwickeln, in die Praxis umzusetzen und sich danach auch extern 
überprüfen zu lassen“ (Jürgen Gohde, Präsident der BAGFW, in einer 
Pressemeldung vom 29.08.2002). 

 
Konsequent weitergedacht eröffnet sich damit auch die Chance der  
Stärkung der Selbstverwaltungsfähigkeit der BAGFW in Analogie zur Ent-
wicklung der Deutschen Krankenhausgesellschaft im Selbstverwaltungsge-
füge des Gesundheitswesens.  
 
Auf einer Fachtagung der BAGFW im Juni 2002 mit Entscheidungsträgern 
aus allen Wohlfahrtsverbänden sind solche Überlegungen diskutiert wor-
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den. Ergebnis dieser Tagung wie auch der weiteren Beratungen und  
Beschlüsse im Vorstand sind im Wesentlichen drei strategische Ziele, an 
deren Verwirklichung eine vom Vorstand der BAGFW eingesetzte Projekt-
gruppe arbeitet:  
 
1. Formulierung gemeinsamer wohlfahrtspflegerischer Qualitätsanfor-

derungen (Anforderungen, die die Besonderheit der Freien Wohl-
fahrtsverbände ausmachen) und die aktive Mitgestaltung von 
fachlichen Standarddiskussionen durch die BAGFW im Rahmen regel-
mäßiger Fachkonferenzen.  

 
2. Einführung von QM-Nachweisverfahren nach einheitlichen Standards 

in den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege.  
 
Die BAGFW betont die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips. Wenn die 
Grundsätze „Selbstverantwortung geht vor staatlicher Kontrolle“ und 
„Staatliche Kontrolle muss dort einsetzen, wo Selbstverantwortung ver-
sagt“ gelten sollen, dann muss die Freie Wohlfahrtspflege auch in der  
Lage sein, ihre Qualitätsfähigkeit durch eigene Nachweisverfahren darle-
gen zu können.  
 
Der Aufbau eines Kompetenz-Zentrums bei der BAGFW im Sinne eines gut 
strukturierten Informationsmanagements und Erfahrungsaustauschs sowie 
die Lenkung des Gesamtprozesses sind wesentliche Voraussetzungen für 
eine Verbreiterung eines so verstandenen Qualitätsmanagements in der 
Freien Wohlfahrtspflege. 
 
 
 
Projektgruppe „Schwangeren- und Familienhilfe“ 
Vorsitz: Hanna Geier 
 
Projekt: Medienentwicklung zum Thema: „Schwangerschaftsberatung im 
Kontext von Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin“ 
 
 
Die Projektgruppe besteht seit Juli 2000 und erarbeitet in Kooperation mit 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und mit  
konzeptioneller Beratung der Arbeitsstelle „Pränataldiagnostik und  
Reproduktionsmedizin“ verschiedene Medien zum Thema Schwanger-
schaftsberatung im Kontext von Pränataldiagnostik und Reproduktions-
medizin.  
 
In dem Zeitraum bis voraussichtlich Ende 2003 wird ein Medienpaket  
bestehend aus drei Produkten: „Faltblatt, Begleitbrief, Broschüre“ ausge-
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arbeitet. Das Medienpaket dient als flankierende Maßnahme der Verbrei-
tung der Information über den Rechtsanspruch auf Beratung nach § 2 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes im Zusammenhang mit vorgeburtlichen 
Untersuchungen.  
 
In der ersten Projektphase wurden das Faltblatt und ein Begleitbrief zum 
Faltblatt realisiert. Im April des Jahres 2002 startete die flächendeckende 
Streuung des Faltblattes „Pränataldiagnostik – Beratung, Methoden und 
Hilfen – Eine Erstinformation“. Durch eine breit angelegte Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit wurde von Seiten der Verbände und des Kooperati-
onspartners BZgA auf das Faltblatt aufmerksam gemacht. Das Medium 
kann nun fortlaufend über die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung kostenlos bezogen werden.  
 
Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Pränataldiagnostik (70–80 % 
der Schwangerschaften werden als Risikoschwangerschaften definiert) 
wird das Angebot der Pränataldiagnostik, ohne therapeutischen Nutzen 
und ohne die Gewährleistung einer informierten Zustimmung durch die 
Schwangere, von den Verbänden als kritisch angesehen. Die Ausweitung 
der Pränataldiagnostik zu einem Screeningverfahren in der Schwangeren-
vorsorge und ihre Konsequenzen sind verschärft für Frau und Kind. Dem 
medizintechnologischen Fortschritt, bezogen auf diagnostische Verfahren 
in der Schwangerenvorsorge, steht nicht die erforderliche Aufklärung  
über Beratung, Methoden und Hilfen gegenüber. Das Faltblatt konnte 
hier – auch durch die bundesweite flächendeckende Streuung – eine  
bestehende Lücke schließen und über flankierende Hilfen in diesem  
Zusammenhang eine breite Öffentlichkeit informieren. Ein Ziel, nämlich 
die Bereitwilligkeit der verschiedenen Berufsgruppen (Ärzte, Hebammen, 
die auch Kooperationspartner der Träger von Beratungsstellen sind), das 
Faltblatt durch Auslegen in den Praxen oder durch die persönliche Über-
gabe an interessierte oder schwangere Frauen zu verteilen, wurde wirk-
sam erreicht. Das Faltblatt stößt auf große Resonanz und eine zweite 
Auflage ist bereits veröffentlicht. 
 
In der zweiten Projektphase wird derzeit das Konzept für eine umfangrei-
chere Broschüre zum Thema: „Beratung im Kontext von Pränataldiagnos-
tik und Reproduktionsmedizin“ erarbeitet. Ein interdisziplinäres 
Redaktionsteam unterstützt die Konzepterarbeitung der Projektgruppe, 
die didaktische Gestaltung, sowie die redaktionelle Bearbeitung dieser 
Broschüre. Die Inhalte der komplexen Thematik Pränataldiagnostik und 
Reproduktionsmedizin müssen in einem verständlichen Ansprachestil für 
die Zielgruppen formuliert werden, damit die Broschüre von den 
Ratsuchenden angenommen wird. Die Verbände möchten Frauen und 
Männer über ihre Rechte in der Schwangerenvorsorge aufklären. Die 
Broschüre soll als informatives Handbuch als Erweiterung zu dem 
vorhandenen Faltblatt über die Konsequenzen bei routinemäßiger 
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blatt über die Konsequenzen bei routinemäßiger Anwendung von Präna-
taldiagnostik in Bezug auf den Entscheidungsprozess bzw. bei der 
Entscheidungsfindung die Ratsuchenden unterstützen. Letztlich soll die 
Broschüre als umfassendes Informationsmittel über den Rechtsanspruch 
auf Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz dienen und auf die 
qualifizierten Beratungsangebote und -konzepte der Verbände und deren 
Kooperationspartner hinweisen. 
 
 
 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Bundesempfehlungen nach § 93d  
Abs. 3 BSHG“ 
Vorsitz: Viktoria Nawrath 
 
 
Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, Verhandlungen über Bundesempfeh-
lungen nach § 93d Abs. 3 BSHG zu führen. Nach dieser Vorschrift verein-
baren die Verbände der Leistungserbringer auf Bundesebene mit der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe“ und 
den kommunalen Spitzenverbänden Empfehlungen für die Landesrah-
menverträge über Leistungen nach dem BSHG. 
 
Bundesempfehlungen i.d.S. sind für den stationären (und teilstationären) 
Bereich Anfang 1999 unterzeichnet worden. Gegenüber Empfehlungen zu 
ambulanten Leistungen verweigerten sich die kommunalen Spitzenver-
bände. 
 
Seit Beginn der Laufzeit hatte die Arbeitsgruppe sich mit Fragen von  
Verlängerungen der zunächst bis Ende 1999 befristeten Empfehlungen, 
mit Fragen der Erweiterung um zunächst übergangene Regelungsgegens-
tände, mit Anpassungen und mit Erläuterungen sowie mit Arbeitshinwei-
sen zu befassen.  
 
Im Berichtsjahr bereitete die Arbeitsgruppe insbesondere Verhandlungen 
zu einer Anpassung an zwischenzeitliche Änderungen des Heimgesetzes 
und des Pflegeversicherungsgesetzes vor. In der Diskussion befindet sich 
zudem u. a. die von der Arbeitsgruppe erkannte Notwendigkeit der  
Einrichtung einer Schlichtungsstelle über den Inhalt von Leistungsverein-
barungen. Hinzu kommt die Schiedsstellenfähigkeit von Leistungsverein-
barungen, die eines gesetzgebenden Aktes bedürfen. Beides wird von den 
Sozialhilfeträgern abgelehnt. Dies war auch Gegenstand von Besprechun-
gen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe im BMA. 
 
Zu den nunmehr dringend erforderlichen Erweiterungen gehört u. a. die 
Einbeziehung der Aufwendungen für Erwerb und Erschließung von 
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Grundstücken in den Investitionsbetrag. Einer Klarstellung bedürfte die 
bestehende Regelung über die Zustimmungspflichtigkeit von Erhöhungen 
des Investitionsbetrages bei rechtlich und zwingend vorgeschriebenen 
Maßnahmen. 
 
In der Diskussion befinden sich ebenso die Bestimmungen über die  
Prüfungsvereinbarungen. Die Arbeitsgruppe wird an der Fortschreibung 
der Empfehlungen weiterarbeiten. 
 
 
 
Ad-hoc-AG „Pflegeversicherung“ 
Vorsitz: Ursula Wetzel 
 
 
Kernaufgabe der Ad-hoc-AG waren Verhandlungen zusammen mit den 
privatgewerblichen Anbietern von Pflegediensten gegenüber den  
Spitzenverbänden der Pflegekassen. Dies betrifft inzwischen zum einen 
Bundesempfehlungen zum Inhalt der Landesrahmenverträge zur vollstati-
onären Pflege gemäß § 75 Abs. 5 SGB XI sowie die Weiterentwicklung der 
gemeinsamen Grundsätze und Qualitätsmaßstäbe nach § 80 SGB XI. Zu § 
75 geht es nur um eine interne Vorbereitung von Verhandlungen, zu § 80 
begleitet die Arbeitsgruppe den Verhandlungsprozess sowohl für den 
vollstationären als auch den ambulanten Bereich. 
  
Eine weitere zu begleitende Verhandlungsrunde mit den Pflegekassen  
bezieht sich auf Voraussetzungen und Inhalt von Beratungsbesuchen nach 
§ 37 Abs. 5 SGB XI. 
 
Wegen der Sachnähe hatte sich die Arbeitsgruppe u. a. mit folgenden 
weiteren Gegenständen zu befassen: 
 

- Begrüßende Stellungnahme zum Hilfsmittelsicherstellungsgesetz  
(Initiative des Landes Bayern) 

- Behandlung der gescheiterten Pflegeprüfverordnung 

- Besprechung mit der Bundesvereinigung der Apothekenverbände 
wegen deren Vorhaben eines Mustervertrages über die Belieferung 
von Heimen mit Arzneimitteln 

 
Die Arbeitsgruppe wurde regelmäßig über das Qualitätssicherungssystem 
P.L.A.I.S.I.R. informiert. Ebenso wurde die Arbeitsgruppe über die Sitzun-
gen des Bundespflegeausschusses und dessen Arbeitsgruppenergebnisse 
informiert.  
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Verhandlungsdelegation „Bundesrahmenempfehlungen nach  
§ 132a SGB V“ 
Vorsitz: Cornelia Weber 
 
 
Nach § 132a SGB V sollen die Spitzenverbände der Krankenkassen und die 
für die Wahrnehmung der Interessen von Pflegediensten maßgeblichen 
Spitzenverbände auf Bundesebene gemeinsame Rahmenempfehlungen 
über die einheitliche Versorgung mit häuslicher Krankenpflege vereinba-
ren. 
 
Die Verhandlungen zwischen den Bundesverbänden der Leistungsträger 
(Krankenkassen) und Leistungserbringer (BAGFW-Verbände und privat-
gewerbliche Verbände) gestalteten sich immer schwieriger, so dass  
Anfang des Berichtsjahres erklärt werden musste, dass die Verhandlungen 
nicht fortgeführt werden könnten. Dem lag zugrunde, dass parallel zu 
den oben dargestellten Verhandlungen einheitliche Richtlinien des  
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen gemäß § 92 SGB V zur 
Verordnung der häuslichen Krankenpflege beschlossen worden und im 
Mai 2000 in Kraft getreten sind. Darin werden die Leistungsinhalte der 
häuslichen Krankenpflege beschrieben; richtigerweise ist dies den Bundes-
rahmenempfehlungen vorbehalten. Konsequenterweise ist ein Rechts-
streit anhängig. 
 
Das Problem ist, dass die Richtlinien u. a. die Bereiche pflegerischer  
Prophylaxen und den Leistungsbereich für psychisch kranke Menschen 
nicht oder nicht ausreichend aufgenommen haben. Die Krankenkassen 
haben sich auf die Richtlinien als angeblich vorgehendes Recht berufen. 
Die Leistungserbringer haben daher, nachdem auch kein Durchbruch 
durch die Unterstützung seitens des BMG zu erwarten war, öffentlich die 
Verhandlungen unterbrochen. Seither wird versucht, durch einzelne hoch-
rangig geführte Gespräche einen Konsens zu erzielen. 
 
Die Verhandlungsdelegation hat dies vorbereitet und begleitet. 
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Verhandlungsdelegation „Zivildienst“ 
Vorsitz: Thomas Knöbelspies 
 
 
Der Zivildienst und somit auch die Arbeit der BAGFW-
Verhandlungsdelegation „Zivildienst“ waren im Jahr 2002 geprägt von 
der weitergeführten Kontingentierung der Zivildiensttage und der Novel-
lierung der FSJ-/FÖJ-Gesetze bzw. des Zivildienstgesetzes.  
 
Nach zähen Diskussionen und Beratungen, nach Vorlagen und Stellung-
nahmen trat zum 01.06.2002 die Novellierung des FSJ- und des  
FÖJ-Gesetzes in Kraft. Durch die Änderung des Zivildienstgesetzes ab 
01.08.2002 wurde die Möglichkeit eingeräumt, dass anerkannte Kriegs-
dienstverweigerer zukünftig an Stelle des Zivildienstes nicht nur wie bis-
her den „anderen Dienst im Ausland“ (nach ZDG § 14b) ableisten können, 
sondern nach dem neu geschaffenen ZDG § 14c auch ein FSJ oder FÖJ im 
Inland oder Ausland. Damit wurden erstmals die von den Verbänden 
schon lange geforderten ersten Schritte einer Konversion des Zivildienstes 
gemacht, denn für die Schaffung einer neuen FSJ- oder FÖJ-Stelle für  
einen Kriegsdienstverweigerer werden nun bis zu 421,50 Euro aus dem 
Zivildiensthaushalt bezahlt.  
 
Bei jedem der 2002 in Bonn geführten sechs Gespräche mit Vertreterinnen 
und Vertretern des BMFSFJ (zweimal unter Beteiligung des Bundesbeauf-
tragten für den Zivildienst, Herrn Hackler) und des BAZ ging es vorrangig 
um die vorgegebene Deckelung der Zahl der Zivildienstleistenden im  
Jahresdurchschnitt. Ziel der gemeinsamen Bemühungen von Bund und 
Wohlfahrtsverbänden war stets, eine sinnvolle Ausschöpfung des Gesamt-
kontingents zu sichern. Im Endergebnis wurde dieses Ziel mit 112.378  
Zivildienstleistenden im Jahresdurchschnitt – auch Dank der aktiven Mit-
arbeit der Verwaltungsstellen bei der Einplanung – fast punktgenau  
erreicht. Und dies, obwohl die Vorgabe 117.000 im Laufe des Haushalts-
jahres aus Kürzungsgründen um 5.000 auf 112.000 reduziert worden war.  
 
Im Frühsommer wurden zusätzliche Gespräche nötig, um einen einfachen 
und reibungslosen Umgang mit einem – zwischenzeitlich erlassenen und 
später wieder aufgehobenen – Haushaltsvorbehalt für 2003 zu ermögli-
chen.  
 
Mit knapp 110.000 Zivildienstleistenden im Jahresdurchschnitt für 2003 
wird die Steuerung der Einberufungen bei gleichzeitig weiter steigender 
Zahl von Kriegsdienstverweigerern noch schwieriger werden und erfor-
dert eine zeitintensive Abstimmung unter den Verbänden. Regelmäßige 
Besprechungstermine zwischen BMFSFJ/BAZ und der BAGFW-
Verhandlungsdelegation „Zivildienst“ werden verstärkt notwendig sein.  
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Gegen Ende des Jahres 2002 wurden die Wohlfahrtsverbände erneut von 
einer Hiobsbotschaft überrascht: Rund 90 Mio. Euro seien im Zivildienst-
haushalt zusätzlich zu kürzen. Auch wenn die Wehrpflicht nach jetzigem 
Stand erst gegen Ende der Legislaturperiode (2006) erneut einer Überprü-
fung unterzogen werden soll und bis dahin wohl die Grundwehr- wie die 
Zivildienstdauer nicht in Frage gestellt werden, scheint der Zivildienst 
kurzfristig bereits vor einer schwierigen Zukunft zu stehen. Trotz Fortbe-
stehen der Rahmenbedingungen muss er substanziell erhebliche Kürzun-
gen sowohl im finanziellen Bereich wie auch bei der Zahl der 
einplanbaren Zivildienstleistenden verkraften. Diese Einsparungen  
erschweren immer mehr einen ordnungsgemäßen Vollzug des Zivildiens-
tes und machen es trotz bestehender Wehrdienstpflicht fast unmöglich, 
anerkannte Kriegsdienstverweigerer zeitnah und passend zu ihrer persön-
lichen Lebensplanung zum Zivildienst einzuberufen.  
 
Neben diesen einschneidenden Maßnahmen wurden in 2002 von der 
BAGFW-Verhandlungsdelegation „Zivildienst“ eine Vielzahl weiterer 
wichtiger Themen beraten, Stellungnahmen abgegeben und Initiativen in 
die Wege geleitet: 
 

- Mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und  
Jugend (BMFSFJ) bzw. dem Bundesamt für den Zivildienst (BAZ)  
wurden jeweils Arbeitsgruppen von kompetenten Personen zu den 
Bereichen „Einweisungsdienst“ und „Datenverarbeitung“ eingerich-
tet.  

- In der Zivildienstschule Bocholt wurde eine gemeinsame Tagung von 
Pädagoginnen und Pädagogen staatlicher und verbandlicher Lehr-
gänge durchgeführt. 

- Es gab intensive Beratungen über eine Änderung der Verfahrens-
weise bei der Ausstellung von Dienstzeugnissen. 

- Das BMFSFJ wurde – allerdings vergeblich – gedrängt, wegen der 
Wichtigkeit für die weiteren Planungen endlich das erstellte Gutach-
ten der Universität Dortmund zur Arbeitsmarktrelevanz des Zivil-
dienstes in den Bereichen Rettungsdienste, Individuelle 
Schwerstbehindertenbetreuung und mobile soziale Hilfsdienste zur 
Verfügung zu stellen. 
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STELLUNGNAHMEN 
 
 
07.01.2002  Stellungnahme zur Integrationsbegleitung gesetzlich 

verankern, Eckpunkte eines Integrationskonzeptes für 
Zuwanderer 

08.01.2002  Stellungnahme zum Entwurf für ein Gesetz zur Gleich-
stellung behinderter Menschen und zur Änderung ande-
rer Gesetze (Bundestagsdrucksache 14/7420) 

28.01.2002 Stellungnahme zu Realkrediten/Basel II 

13.02.2002 Stellungnahme zu dem Fragekatalog für die Ausschuss-
anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres  
und anderer Gesetze am 20.02.2002 

01.03.2002 Positionspapier zu Prioritäten einer zukunftsorientierten 
Familienpolitik 

11.03.2002 Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf des Bundesrates 
unter Hinzuziehung der Änderungsanträge der Fraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung 
des Apothekengesetzes (Bundestagsdrucksache 14/756) 

13.03.2003  Resolution zur häuslichen Krankenpflege 

14.03.2002 Stellungnahme zur Armutsprävention und zum Ausbau 
der Tageseinrichtungen und Tagesbetreuung für Kinder 
als zwei zentralen Bausteinen einer zukunftsorientierten 
Familienpolitik 

15.04.2002  Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Neure-
gelung des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit und in 
den Medien – Jugendschutz-Neuregelungsgesetz – 
JSchNG, Anhörung der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen 
Bundestages am 17. April 2002 

17.05.2002 Stellungnahme zu Leistungsvereinbarungen nach § 93 
Abs. 2 BSHG schiedsstellenfähig gestalten 

05.08.2002 Stellungnahme zum Entwurf der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation einer „Gemeinsamen Empfeh-
lung zur Zuständigkeitsklärung“ nach § 14 SGB IX 

05.08.2002 Stellungnahme zum Entwurf der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation einer „Gemeinsamen Empfeh-
lung zur Einheitlichkeit/Nahtlosigkeit“ nach § 12 Abs. 1  
i. V. m. § 13 Abs. 1 SGB IX 
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22.08.2002 Eckpunktepapier für eine integrationsorientierte  
Gesundheitsreform aus Sicht chronisch kranker und  
behinderter Menschen 

13.12.2002 Positionspapier (DCV und DW der EKD) 
Positionspapier zum Schutz der Menschenrechte im Heim 
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PRESSEMELDUNGEN 
 
 
20.02.2002 Pflegeverbände: Versorgung Kranker nicht gewähr-

leistet – Verhandlungen zur Häuslichen Krankenpflege 
auf Eis gelegt – gemeinsame Presseerklärung 

01.03.2002 Prioritäten einer zukunftsorientierten Familienpolitik 
– Bundesministerin Bergmann und Wohlfahrtsverbän-
de legen gemeinsame Perspektiven fest 

14.03.2002 Bundeskanzler Schröder und die Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrt: Kinderbetreuung weiter ausbauen, 
Familienpolitik fortentwickeln – gemeinsame Presse-
erklärung 

28.03.2002 Pränataldiagnostik: Beratung, Methoden und Hilfen – 
BAGFW entwickelte Faltblatt in Kooperation mit der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

07.05.2002 Wohlfahrtsverbände fordern Rechtssicherheit für den 
Status sozialer Dienste – Bundespräsident Johannes 
Rau empfängt die Präsidenten und Vorsitzenden der 
Wohlfahrtsverbände im Schloss Bellevue 

07.05.2002 „Auf dem besten WWW.eg!“ – BMWi und Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege rufen zum 
gemeinsamen Wettbewerb auf 

14.05.2002 Krankenkassen nutzen marktbeherrschende Stellung 
in der häuslichen Krankenpflege aus – Pflegeverbände 
fordern Schiedsstelle 

27.06.2002 Werner Ballhausen neuer Geschäftsführer der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

17.07.2002 Wohlfahrtsmarken 2002 erscheinen am 05. Dezember 

19.07.2002 BAGFW gedenkt ehemaliger BAGFW-Präsidentin 
Marie-Therese Fürstin zu Salm-Horstmar 

15.08.2002 Deutschlands Wohlfahrt ist „auf dem besten Weg“ – 
Preisverleihung im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie 

16.08.2002 Hochwasser: Wohlfahrtsverbände rufen zu Spenden 
auf 

22.08.2002 Gemeinsame Presseerklärung: Verbände chronisch 
Kranker und Behinderter mischen sich ein: Richtungs-
weisendes Eckpunktepapier zur Gesundheitsreform 
vorgelegt 
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23.08.2002 BAGFW-Präsident Jürgen Gohde zum Handeln der 
Wohlfahrtsverbände im Katastrophengebiet: „Schnell 
und unbürokratisch – aber gleichzeitig sicher und 
gerecht“ 

28.08.2002 Wohlfahrtsverbände begrüßen Reformvorschläge der 
Hartz-Kommission 

29.08.2002 Wohlfahrtsverbände knüpfen neue strategische 
Allianzen 

13.11.2002 Deutscher Sozialpreis 2002 verliehen – Wohlfahrtsver-
bände zeichnen Journalisten aus 

04.12.2002 Bundesfinanzminister Eichel überreicht Wohlfahrts-
marken 2002 

18.12.2002 Bundesanstalt für Arbeit blockiert über 5.000 neue 
Arbeitsplätze für behinderte Menschen 
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POLITISCHE GESPRÄCHE 
 
 

23.01.2002 Berlin Anhörung durch den Bundestagsaus-
schuss für Arbeit und Sozialordnung 
zum „Entwurf eines Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen“ 

14./15.02.2002 Hamburg 7. Wohnbundkongress „Neue Heraus-
forderungen an die Wohnungspolitik“ 

19.02.2002 Berlin Auftakt-Veranstaltung BMFSFJ „Akti-
onsprogramm der Gemeinschaft zur 
Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedsstaaten bei der 
Bekämpfung der sozialen Ausgren-
zung“ 

20.02.2002 Berlin Anhörung durch den Bundestagsaus-
schuss für Arbeit und Sozialordnung 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes zur Förderung eines 
sozialen Jahres 

21.02.2002 Berlin Gespräch im Bundeskanzleramt über 
Schwerpunkte und Inhalte der Nationa-
len Nachhaltigkeitsstrategie 

01.03.2002 Berlin Gemeinsame Pressekonferenz der 
Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege mit Familienministerin 
Dr. Christine Bergmann zu den Prioritä-
ten einer zukunftsorientierten Famili-
enpolitik 

13.03.2002 Berlin Anhörung zu dem Gesetzentwurf des 
Bundesrates zur Änderung des Apothe-
kengesetzes 

14.03.2002 Berlin Gespräch mit dem Bundeskanzler 
Gerhard Schröder 

21.03.2002 Berlin Workshop des BMFSFJ „Bildungsplatt-
form – virtuelle Jugendstadt“ 

26.03.2002 Nürnberg Gesprächskreis mit der Nationalen 
Zentralstelle zur Verwaltung des Euro-
päischen Flüchtlingsfonds zur Durch-
führung des EFF 
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